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Über uns 

Nachhaltige Soziale Markwirtschaft 

Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und soziale Teilhabe produktiv 

miteinander zu verbinden – das ist der Kerngedanke und das Er-

folgsrezept der Sozialen Marktwirtschaft. Doch der Klimawandel 

und die Begrenzung natürlicher Ressourcen, ein abnehmendes Er-

werbspersonenpotenzial, Globalisierungsprozesse und der digitale 

Wandel setzen unser bisheriges Wirtschafts- und Gesellschaftsmo-

dell unter Druck. Damit die Soziale Marktwirtschaft auch für künf-

tige Generationen ein verlässliches Leitbild bleibt, müssen wir sie 

zu einer Nachhaltigen Sozialen Marktwirtschaft transformieren. 

Die Erwartungen an den deutschen Mittelstand sind groß: Digital 

und innovativ, ressourcenschonend und CO2-neutral soll das Rück-

grat unserer Wirtschaft sein. Neben aktuellen Krisen stellen diese 

Anforderungen kleine und mittlere Unternehmen vor große Heraus-

forderungen. Der Wandel kann nicht ohne den Staat gelingen, der 

einen widerspruchsfreien Rahmen und effektive Anreize für die 

Transformation setzen muss. Dieses Fokuspapier ist Teil einer Se-

rie, mit der wir die bestehenden Rahmenbedingungen sowie die 

Zielgerichtetheit und Effektivität staatlicher Instrumente für die 

nachhaltige Transformation des Mittelstands begutachten. 
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Diese Analyse entstand im Rahmen des Programms „Nachhaltige Soziale Marktwirtschaft“ der Bertelsmann 

Stiftung. Darin sollen Bedingungen für das Gelingen der nachhaltigen Transformation der Wirtschaft im Span-

nungsfeld Nachhaltigkeit – Wettbewerbsfähigkeit – Teilhabe identifiziert werden. In diesem Rahmen geht es 

in dieser Analyse um die Frage, wie mit Steuer- und Subventionsinstrumenten eine nachhaltige Transforma-

tion des Mittelstands erreicht werden kann.  

 

Zunächst prüfen wir, inwiefern aktuelle fiskalische Rahmenbedingungen Nachhaltigkeitszielsetzungen sowie 

Bedürfnisse und Fähigkeiten mittelständischer Unternehmen berücksichtigen (Abschnitt 2). Anschließend bli-

cken wir ins europäische Ausland (Abschnitt 3). Aus dieser Analyse leiten wir Empfehlungen für eine neue 

Mittelstands-politik in Deutschland ab (Abschnitt 4). 

 

Die Autor:innen danken Armando García Schmidt und Dr. Marcus Wortmann von der Bertelsmann Stiftung 
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Executive Summary 
 

Die vorliegende Analyse ist Teil einer Reihe verschiedener Arbeiten im Programm „Nachhaltige Soziale 

Marktwirtschaft“ der Bertelsmann Stiftung. Ein Fokus des Programms liegt auf Bedingungen für das Gelin-

gen einer nachhaltigen Transformation des Mittelstands. Im Rahmen dieses Projekts analysieren wir – 

das FÖS – ökonomische Instrumente der Steuer- und Subventionspolitik in Deutschland und blicken ins 

EU-Ausland. Darauf aufbauend leiten wir Anpassungsvorschläge her. 

Unsere Prüfung des aktuellen fiskalischen Rahmens für die nachhaltige Transformation des Mittelstands 

zeigt: 

▪ Im Energiebereich sind staatlich regulierte Preisbestandteile, wie die Strom- und Energiesteuer, der 

nationale Emissionshandel und auch die damit verbundenen Ausnahmetatbestände inkohärent aus-

gestaltet. Dadurch entstehenden Fehlanreize – auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU, siehe 

Abschnitt 2.1). 

 

▪ Die Ausnahmen führen sogar zu einem doppelten Nachteil:  

1. Sie hemmen Innovationen von Unternehmen im Bereich energieeffizienter und / oder emissions-

armer Technologien, die häufig von KMU vorangetrieben werden (siehe Abschnitt 2.1). 

2. Entlastungen sind für KMU insbesondere wegen des bürokratischen Aufwands nicht in gleichem 

Maße zugänglich wie für größere Unternehmen. Dadurch entstehen ungleiche Wettbewerbsbe-

dingungen. Anstatt jedoch Erleichterungen für KMU zu erweitern, sollten die Entlastungen grund-

legend reformiert werden (siehe Abschnitt 4.1). 

 

▪ Im Bereich der Kreislaufwirtschaft gibt es bisher kaum fiskalische Instrumente, um den Ressour-

cenverbrauch in Deutschland in Richtung eines nachhaltigen Niveaus zu lenken. Dabei könnten klare 

Preissignale durch Internalisierung von Umweltkosten, ein starker Rahmen und gezielte Förderung 

die für KMU notwendigen Anreize setzen, in mehr Ressourceneffizienz und die Entwicklung kreislauffä-

higer Geschäftsmodelle zu investieren. So könnten KMU von den Chancen der Transformation profitie-

ren. 

 

▪ Die steuerliche Forschungszulage setzt zusätzliche Anreize für Innovation. Durch ihren Zuschnitt zielt 

sie auf KMU ab – insbesondere durch die Möglichkeit, auch Auftragsforschung zu fördern. Trotz ver-

schiedener Vorzüge und den Bemühungen um ein unkompliziertes Antragsverfahren scheint der büro-

kratische Aufwand manche KMU an der Antragsstellung für die Förderung zu hindern. Da die For-

schungszulage keinen expliziten Fokus auf Nachhaltigkeit hat, ist sie zwar kein zielgerichtetes In-

strument für die nachhaltige Transformation des Mittelstands, fördert diese jedoch indirekt. 

Eine umfangreiche Recherche zur Ausrichtung von fiskalischen Instrumenten auf KMU-Bedürfnisse bei der 

nachhaltigen Transformation in EU-Mitgliedsstaaten lässt folgende drei Schlüsse zu: 

1. In der Regel sind steuerliche Entlastungen entweder auf KMU oder auf die nachhaltige Transforma-

tion ausgerichtet – dies wird in der Regel nicht zusammengedacht. Werden Transformationsanreize ge-

setzt, zielen diese also selten auf KMU-Bedürfnisse ab. 

2. Für Lenkungssteuern, die keine überproportionalen Kosten und internationale Wettbewerbsnachteile für 

KMU verursachen, gibt es in der Regel keine spezifischen Entlastungen. Dadurch wird die Lenkungs-

wirkung nicht beschränkt. 

3. Gute Beispiele von steuerlichen Maßnahmen knüpfen Entlastungen an transformationsfördernde Ver-

pflichtungen oder ermöglichen gezielt grüne Investitionen bzw. Innovationen. 



Steuerpolitik für eine nachhaltige Transformation des Mittelstands | Seite 7 

 

 

Basierend auf diesen Erkenntnissen lassen sich Anpassungsvorschläge für eine neue Mittelstandspoli-

tik in Bezug auf Steuern und Subventionen ableiten. Im Wesentlichen lässt dies die folgenden Empfehlun-

gen zu: 

▪ Damit insbesondere KMU die nachhaltige Transformation gelingen kann, braucht es einen starken Rah-

men und Kosteninternalisierung als klare Preissignale für eine stärkere Lenkungswirkung. 

 

▪ Entlastungen sollten der Lenkungswirkung nur entgegenlaufen, wo dies unausweichlich ist, um kurz-

fristig gravierende internationale Wettbewerbsnachteile für KMU zu vermeiden. Werden sie gewährt, 

sollten sie an Verpflichtungen geknüpft werden, die vor allem KMU bei der nachhaltigen Transformation 

helfen. Die Ausnahmeregelungen sollten KMU auch nicht gegenüber größeren Unternehmen benachtei-

ligen – insbesondere mit Blick auf den bürokratischen Aufwand. Auch die Verpflichtungen selbst soll-

ten die Ressourcen der Unternehmen in Abhängigkeit ihrer Größe berücksichtigen. 

 

▪ Des Weiteren sollten insbesondere KMU auf dem Weg der nachhaltigen Transformation gefördert wer-

den. Dazu bieten sich indirekte Investitions- wie auch Innovationsförderungen an.  
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1. Einleitung 
 

Die vorliegende Analyse ist Teil einer Reihe verschiedener Arbeiten im Projekt „Nachhaltig Wirtschaften“ 

der Bertelsmann Stiftung. Der Fokus des Projekts liegt auf Bedingungen für das Gelingen einer nachhalti-

gen Transformation des Mittelstands. Konkrete Steuerungshebel für Politik und Unternehmen sollen aufge-

zeigt werden. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) des Mittelstands stellt die Transforma-

tion eine große Herausforderung dar – sei es die nachhaltige Ausrichtung von Produktionsprozessen oder 

das Erkennen von Chancen durch neue Geschäftsmodelle (IfM Bonn 2021a). 

Im Rahmen dieses Projekts untersuchen wir in dieser Analyse ökonomische Instrumente der Steuer- und 

Subventionspolitik – also fiskalische Instrumente – auf ihre Hebelwirkung für eine nachhaltige Transfor-

mation. Die Ausgangshypothese ist, dass KMU die Anforderungen der Transformation deutlich schwieriger 

erfüllen können als größere Unternehmen. Dies könnte zu einem Entwicklungsrückstand gegenüber größe-

ren Unternehmen führen und schließlich das Überleben von KMU gefährden – insbesondere vor dem Hinter-

grund der „doppelten“ Transformation von Nachhaltigkeit und Digitalisierung. 

Wir analysieren deshalb, inwiefern bestehenden fiskalische Instrumente zur Steuerung der nachhaltigen 

Transformation die Bedürfnisse und Fähigkeiten von KMU berücksichtigen. Dadurch soll sichtbar werden, 

inwiefern diese Instrumente KMU auf dem Weg der Transformation unterstützen, oder ob sie den Prozess 

erschweren – insbesondere gegenüber großen Unternehmen und dem Risiko weiterer Divergenz zwischen 

diesen. Darauf aufbauend und mit Blick aufs EU-Ausland leiten wir Anpassungsvorschläge ab. Das Ziel ist 

dabei: Politische Rahmenbedingungen sollen die nachhaltige Transformation des Mittelstands nicht nur för-

dern, sondern diese Unternehmen zudem dazu befähigen, zu einem Treiber der Entwicklung zu werden.   

Das zugrundeliegende Verständnis von Nachhaltigkeit ist sozial-ökologisch: Im Zentrum einer zukunfts-

fähigen ökonomischen Entwicklung steht der Schutz ökologischer Lebensgrundlagen. Die planetaren Gren-

zen müssen respektiert werden. Die 

soziale Dimension schlägt sich im 

Erhalt der gesellschaftlichen Funk-

tionen des Mittelstands nieder, auf 

die wir weiter unten in diesem Ab-

schnitt noch eingehen. 

KMU haben in der EU und beson-

ders in Deutschland eine herausra-

gende Bedeutung – wirtschaftlich, 

sozial und für die nachhaltige Trans-

formation. Entsprechend der EU-De-

finition machen KMU im nicht-finanzi-

ellen Unternehmenssektor 99,8 Pro-

zent der Betriebe, 64,4 Prozent der 

Beschäftigten und über die Hälfte der 

Wertschöpfung aus (Europäische 

Kommission 2022a).  

Im Fokus dieser Analyse stehen KMU des produzierenden und insbesondere des verarbeitenden Ge-

werbes. Wegen deren energie- und ressourcenintensiver Produktion sind Entwicklungen in Richtung mehr 

Verschiedene Definitionen von KMU 

Welche Unternehmen unter dem Begriff KMU zusammen-ge-

fasst werden, wird unterschiedlich definiert. Im Wesentlichen be-

ziehen wir uns auf die beiden folgenden Definitionen, wobei die 

Anzahl der Mitarbeitenden ausschlaggebend ist:  

▪ Definition des IfM Bonn: Unternehmen mit bis zu 499 Mit-

arbeitenden und bis 50 Mio. Euro Jahresumsatz (IfM Bonn 

2016) 

 

▪ Definition der Europäischen Kommission: Unternehmen 

mit bis zu 249 Mitarbeitenden und bis 50 Mio. Euro Jahres-

umsatz. Darüber hinaus wird empfohlen, verbundene Unter-

nehmen nicht als KMU zu betrachten (Europäische Kommis-

sion 2003). 
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Energieeffizienz, Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft sowie Emissionseinsparungen dort besonders 

relevant. KMU prägen diese Wirtschaftszweige – unabhängig von der zugrundeliegenden Definition.1  

Besonders KMU bewegen sich im Hinblick auf ihre Zukunftsfähigkeit in einem Spannungsfeld aus Nachhal-

tigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Teilhabe. Zielkonflikte zwischen kurzfristigen Entlastungen, die die Len-

kungswirkung hemmen, und langfristiger Überlebensfähigkeit in einer Wirtschaft, die sich transformiert, soll-

ten bei der Entwicklung ökonomischer Instrumente abgewogen werden. Dies wird besonders in der aktuellen 

Energiepreiskrise deutlich. 

Neben der Schlüsselrolle, die KMU bei der Entwicklung innovativer Technologien spielen, leisten sie auch 

substanzielle Beiträge in Bezug auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Resilienz. Sie schaffen Arbeits- 

und Ausbildungsplätze, haben eine große Bedeutung für die regionale Entwicklung und lokale Wirtschafts-

kreisläufe und beeinflussen damit soziale Sicherheit und Zusammenhalt (Europäische Kommission 2022a; 

OECD 2022a). 

Zentrale Eigenschaften von KMU prägen auch ihre Bedürfnisse auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit:  

▪ Kleinere Unternehmen agieren oft in hochspezialisierten Nischen. Um ihr Transformations- und Inno-

vationspotenzial ausschöpfen zu können, fehlen dadurch oft Möglichkeiten der Orientierung an anderen 

(größeren) Unternehmen oder bewährten Best Practices (Europäische Kommission 2022a). 

 

▪ Zudem stellt der beschränkte Zugang zu finanziellen Ressourcen eine große Hürde für notwendige 

Investitionen in die nachhaltige Transformation dar. Verstärkt wird dies durch Unsicherheit im Hinblick 

auf die Rahmenbedingungen, wie Regulierung und Besteuerung, aber auch den Fachkräftemangel (EIB 

2020; IfM Bonn 2022). 

So fordert beispielsweise die Europäische Kommission (2020a) in ihrer KMU-Strategie für ein nachhalti-

ges und digitales Europa von ihren Mitgliedsstaaten unter anderem Maßnahmen zum Abbau regulatori-

scher Hürden und zur Verbesserung des Zugangs zu Finanzierungmöglichkeiten für diese Unternehmen. 

Der Fokus dieser Analyse liegt auf dem fiskalischen Rahmen aus Steuern und Subventionen. Umwelt-

steuern können zwei Funktionen erfüllen, die für die nachhaltige Transformation zentral sind: Lenkung 

(ökonomische Anreize zu geben) und Finanzierung (Einnahmen für die öffentliche Hand zu generieren). 

Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, markbasiert (externe) Umweltkosten zu internalisieren und damit 

Anreize für ein ökologischeres Verhalten zu setzen. Im Unterschied zu ordnungsrechtlichen Vorgaben blei-

ben den Unternehmen so Freiheitsgrade erhalten. Marktbasierte Instrumente ermöglichen eine kosteneffizi-

ente Zielerreichung. Gleichzeitig ergeben sich durch die Einnahmen für den Staat Finanzierungsspielräume, 

um flankierende Maßnahmen umsetzen.  

Umweltsteuern umfassen in ihrer weiten Definition Verbrauchsteuern, wie Energie- und Stromsteuern. 

Dazu kommen Abgaben und Gebühren mit umweltpolitischem Lenkungszweck, beispielsweise für Emissi-

onsrechte oder die Lkw-Maut. Ihr Aufkommen in Deutschland ist seit ihrer Einführung Anfang der 2000er 

Jahre gering. Gemessen an der weiten Definition lag ihr Anteil am gesamten Steueraufkommen in den letz-

ten Jahren bei knapp sieben Prozent - mit rücklaufender Tendenz (FÖS 2022a). Dabei könnte ein größerer 

Umfang an Umweltsteuern nicht nur hin zu einer stärkeren Ausrichtung an Nachhaltigkeitskriterien lenken. 

Das Aufkommen würde gleichzeitig weiteren finanziellen Spielraum für die Förderung von Innovation und 

Investitionen und auch für gezielte Entlastungen während der Transformation schaffen (ebd.). 

Subventionen dienen laut dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StabG) nicht nur der Erhaltung von Betrie-

ben oder Wirtschaftszweigen, sondern auch deren Anpassung an neue Bedingungen sowie der Förderung 

 
1 KMU bis 500 Mitarbeitende stellen in Deutschland 99,2 Prozent der Unternehmen des produzierenden Gewerbes (IfM Bonn 2021b). Für 
KMU bis 250 Mitarbeitende sind es 99,1 Prozent (Destatis 2022). 
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des Produktivitätsfortschritts. Letzteres insbesondere durch die Entwicklung neuer Produktionsmethoden 

und -richtungen (§12 StabG). Subventionen können daher großen Einfluss auf die Möglichkeiten und Be-

schränkungen von Unternehmen haben, die Anforderungen der nachhaltigen Transformation zu meistern. Im 

Rahmen dieser Analyse betrachten wir allerdings nur Subventionen in indirekter Form, wie z. B. Steuerver-

günstigungen. Finanzhilfen in Form von direkten Mitteln aus Förderprogrammen werden im Folgenden nicht 

berücksichtigt. 

In Kombination ermöglichen Umweltsteuern und Subventionen Rahmenbedingungen, um die nachhaltige 

Transformation der Wirtschaft zu fördern und zu fordern. Sie sind deshalb ein zentraler Hebel für ihr Gelin-

gen.  

Vorgehensweise 

Im Folgenden prüfen wir zunächst exemplarisch, inwiefern aktuelle fiskalische Rahmenbedingungen 

Nachhaltigkeitszielsetzungen sowie Bedürfnisse und Fähigkeiten mittelständischer Unternehmen berück-

sichtigen (Abschnitt 2). Anschließend blicken wir ins europäische Ausland (Abschnitt 3). Aus dieser Ana-

lyse leiten wir Empfehlungen für eine neue Mittelstandspolitik in Deutschland ab, die sozialökologische 

Leitplanken für die Transformation von KMU bilden (Abschnitt 4). 
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2. Aktueller fiskalischer Rahmen für die nachhaltige Transfor-

mation des Mittelstands  
 

Bei der folgenden Bestandsaufnahme analysieren wir verschiedene fiskalische Instrumente – genauer Steu-

ern und Subventionen. Damit werden die folgenden drei Bereiche abgedeckt, die für eine gelingende nach-

haltige Transformation wesentlichen sind: 

▪ Energieverbrauch – sowohl bei der Produktion als auch im Verkehr; 

▪ Ressourcennutzung – insbesondere der Einsatz primärer Rohstoffe bei der Produktion; 

▪ Innovationsfähigkeit – eine Notwendigkeit auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise. 

Wir prüfen dabei im Einzelnen, ob die fiskalischen Instrumente Nachhaltigkeitszielsetzungen wie auch Be-

dürfnisse und Fähigkeiten von KMU berücksichtigen. 

2.1. Energiebezogene Steuern und Subventionen 
Stromsteuer, Energiesteuer und auch der nationale Brennstoffemissionshandel (nEHS) sind Abgaben, 

die auf den Verbrauch von energetischen Ressourcen anfallen. Strom- und Energiesteuer bepreisen den 

Verbrauch bzw. die Entnahme der entsprechenden Energieträger. Im Rahmen des Brennstoffemissionshan-

delsgesetz (BEHG) werden die Emissionen des Energieverbrauchs bepreist. Bei allen drei Instrumenten wird 

aktuell eine gesetzlich festgelegte Höhe angelegt, wobei beim BEHG ab dem Jahr 2026 der Preis pro Zertifi-

kat marktlich bestimmt wird (BMU 2021). 

Alle drei Instrumente verfolgen das Ziel, Umweltkosten zu internalisieren. Für die CO₂-Bepreisung im 

Rahmen des nEHS ist es sogar das primäre Ziel. Durch die Bepreisung sollen für Unternehmen unter ande-

rem Anreize für einen effizienten Einsatz von Energie und für Innovationen im Bereich der Energie- 

bzw. CO₂-Einsparungen geschaffen werden.  

Alle drei Instrumente sehen jedoch Ausnahmen von den Regelsätzen für Unternehmen vor. Begründet sind 

die Ausnahmen damit, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und die Verlagerung von Industrien – und somit 

von Emissionen – ins Ausland zu vermeiden (Carbon Leakage) (BMF 2020a). Die Kriterien, nach denen die 

Wettbewerbsgefährdung von Unternehmen oder Branchen festgestellt wird, sind jedoch uneinheitlich und zu 

breit angelegt. Dies führt dazu, dass auch Unternehmen profitieren, bei denen keine Carbon-Leakage-Ge-

fahr besteht (FÖS et al. 2019). Da der Preisimpuls der Verbrauchsteuern bei den Unternehmen aufgrund der 

Entlastungen nicht vollständig ankommt, müssen Unternehmen teilweise Gegenleistungen erbringen, mit 

denen das Umweltziel (Energieeinsparung, CO₂-Minderung) alternativ erreicht werden soll. Diese sind je-

doch oft nicht ambitioniert genug ausgestaltet (FÖS et al. 2019). 

2.1.1. Stromsteuer  

Die Stromsteuer in Deutschland beträgt im Regelsatz 20,50 Euro/MWh. Vom Regelsatz ausgenommen sind 

Verbräuche von Unternehmen des produzierenden Gewerbes, für die es einen Entlastungstatbestand gibt: 

▪ Gemäß § 9a Stromsteuergesetz (StromStG) wird die Stromsteuer auf bestimmte energieintensive 

Prozesse und Verfahren erlassen. Entlastungsberechtigt sind unter anderem Prozesse der Elektrolyse, 

der Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Ziegeln, Zement, Kalk, Gips, Beton etc., die Baustoff-

herstellung sowie verschiedene Verfahren der Metallerzeugung und chemische Reduktionsverfahren. 

Für Strom, der in den entsprechenden energieintensiven Prozessen eingesetzt wird, kann die Strom-

steuer vollständig rückerstattet werden. Für die Stromsteuerbefreiung nach § 9a StromStG werden 
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keine Gegenleistungen, beispielsweise in Form von Energiesparmaßnahmen oder Energieaudits ein-

gefordert.  

 

▪ Allgemeine Steuerentlastungen für Unternehmen können nach § 9b StromStG gewährt werden. Ent-

sprechend können Unternehmen des produzierenden Gewerbes, welche anderweitig noch nicht befreit 

wurden, eine Steuerentlastung beantragen. Die Steuerentlastung beträgt 25 Prozent, also 5,13 

Euro/MWh. Die Steuerentlastung wird nur gewährt, wenn die jährliche Stromsteuerbelastung mindestens 

1 Tsd. Euro, und die Entlastung damit ein Minimum von 250 Euro beträgt (Sockelbetrag). Dies entspricht 

ca. 

49 MWh/a Strom (FiFo Köln 2019). Für eine Stromsteuerentlastung nach § 9b StromStG müssen eben-

falls keine Gegenleistungen erbracht werden. 

 

▪ Um Unternehmen, die einen besonders hohen Stromverbrauch haben, zusätzlich zu entlasten, sieht 

§ 10 StromStG einen sogenannten „Spitzenausgleich“ vor. Dieser ermöglicht es Unternehmen des 

produzierenden Gewerbes, zusätzlich zu den bereits gewährten Steuerentlastungen nach §§ 9a und 9b 

StromStG eine weitere Stromsteuerentlastung zu beantragen. Ein Spitzenausgleich wird gewährt, wenn 

die Stromsteuerbelastung im Kalenderjahr den Sockelbetrag von 100 Euro übersteigt, nachdem die be-

reits gewährten Entlastungen abgezogen wurden. Der Spitzenausgleich greift somit ab einem ermäßigt 

besteuerten Stromverbrauch von 65 MWh/a. Die verbleibende Steuersumme kann mit bis zu 90 Prozent 

entlastet werden, wenn die geleistete Steuer in der Summe im Kalenderjahr höher ist als der gesunkene 

Arbeitgeberanteil an den Beiträgen zur Rentenversicherung. Anders als für die Entlastungen nach §§ 91 

und 9b müssen Unternehmen zur Inanspruchnahme des Spitzenausgleich Gegenleistungen erfüllen:  

 

▪ Gemäß § 10 Abs. 3 StromStG müssen Unternehmen ein Energiemanagementsystem (EMS) nach 

ISO 50001 oder eine Umweltmanagementsystem (UMS) nach EMAS betreiben.  

▪ Kleine bis mittlere Unternehmen2 erfüllen die Voraussetzungen bereits, wenn sie ein „Alternatives 

System zur Verbesserung der Energieeffizienz“ nach der Spitzenausgleich-Effizienzverordnung 

(SpaEfV) betreiben (§ 10 StromStG). Als Alternative Systeme gelten laut SpaEfV entweder die 

Durchführung eines Audits entsprechend der Energieauditnorm DIN EN 16247-1:2012 oder eine Er-

fassung und Analyse von Daten sowie die Identifizierung und Bewertung von Einsparpotenzialen der 

eingesetzten Energieträger, Anlagen und Geräten. 

Neben den unternehmensbezogenen Gegenleistungen ist eine weitere Voraussetzung für den Spitzenaus-

gleich zudem die Reduzierung der durchschnittlichen Energieintensität des produzierenden Gewerbes um 

einen vorgesehenen Zielwert.3  

2.1.2. Energiesteuer  

Der Energiesteuersatz ist nicht einheitlich geregelt, sondern hängt von Energieträger und Anwendungsfall 

ab. So wird beispielsweise Erdgas zum Verheizen mit 5,50 Eu-ro/MWh besteuert. Heizöl wird mit 

61,35 Euro/1.000 Liter besteuert. Für Flüssiggas zum Verheizen beträgt die Energiesteuer 60,60 Euro/t. 

Benzin wird mit 654,50 Euro/1.000 Liter besteuert und Diesel mit 470,40 Euro/1.000 Liter. 

Die relevanten Ausnahmetatbestände für Energiesteuerreduktionen und -befreiungen für Industrie und Ge-

werbe bei den Heizstoffen sind äquivalent zu den Entlastungen bei der Stromsteuer: 

▪ § 51 Energiesteuergesetz (EnergieStG) sieht eine vollständige Steuerentlastung für bestimmte Pro-

zesse und Verfahren vor, welche auf Antrag gewährt werden können. Zu den relevanten Prozessen 

und Verfahren zählen die Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Ziegel, Zement, Kal, Gips, 

 
2 Das StromStG verweist auf die Definition der Europäischen Union (siehe Abschnitt 1). 
 
3 Siehe § 10 Abs. 3 Nr. 2 StromStG sowie die Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der deutschen 
Wirtschaft zur Steigerung der Energieeffizienz vom 1. August 2012 (BAnz AT 16.10.2012 B1). 
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Beton etc. sowie die Metallerzeugung und chemische Reduktionsverfahren. Wie im äquivalenten Fall der 

Stromsteuerbefreiung nach § 9a StromStG, müssen auch hierfür keine Gegenleistungen erbracht wer-

den.  

 

▪ Gemäß § 54 EnergieStG können allgemeine Steuerentlastungen für Unternehmen des produzierenden 

Gewerbes gewährt werden. Bei Heizöl beträgt die Steuerentlastung 15,34 Euro/1.000 Liter, bei Flüssig-

gas 15,15 Euro/t und bei Erdgas 1,38 Euro/MWh. Wie bei der allgemeinen Stromsteuerentlastung müs-

sen auch für die allgemeine Energiesteuerentlastung keine Gegenleistungen erbracht werden (FiFo Köln 

2019). 

 

▪ Gemäß § 55 EnergieStG können Unternehmen auch einen Spitzenausgleich von der Energiesteuer 

beantragen. Auch hier ist die zusätzliche Entlastung auf 90 Prozent des entlastungsfähigen Steueran-

teils begrenzt. Dieser beträgt im Fall von Erdgas beispielsweise 2,28 Euro/MWh. Der Sockelbetrag für 

den Energiesteuerspitzenausgleich beträgt 1 Tsd. Euro, also einen Gasverbrauch von ca. 333 MWh/a. 

Zur Inanspruchnahme der Entlastung gemäß § 55 EnergieStG müssen die gleichen Gegenleistungen – 

in Form von EMS und UMS – eingeführt werden wie bei der Stromsteuerspitzenentlastung. KMU erhal-

ten ebenfalls vereinfachte Zugangsbedingungen (siehe Abschnitt 2.1.1). 

Bei den Kraftstoffen ist Diesel durch eine niedrigere Besteuerung gegenüber Benzin privilegiert. Benzin 

wird mit 654,50 Euro/1.000 Liter besteuert und Diesel mit einem reduzierten Steuersatz von 

470,40 Euro/1.000 Liter. Dies ergibt einen Steuersatz von 179 Euro/t CO₂ für Diesel und einen Preis von 288 

Euro/t CO₂ für Benzin (FÖS 2020; UBA 2021). Diese Differenzierung nahm zu Beginn der 1990er Jahre 

stark zu (FÖS/IKEM 2016). Begründet wurde die damit, die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Speditions-

gewerbes stärken zu wollen (Der Spiegel 1994). Pkw mit Dieselantrieb waren zu diesem Zeitpunkt noch we-

nig verbreitet. Ihr Anteil am Pkw-Bestand stieg dann jedoch von 13,4 Prozent (FÖS/IKEM 2016) auf über 30 

Prozent Ende 2021 (KBA 2022a). 

2.1.3. Carbon Leakage-Verordnung zum nationalen Emissionshandel (nEHS) 

Der nationale Emissionshandel erfasst seit dem 1. Januar 2021 Brennstoffemissionen aus dem Wärme- und 

Verkehrssektor. Die gesetzliche Grundlage ist das BEHG. 

Der nEHS bepreist Emissionen, indem Emittenten dazu verpflichtet werden, Verschmutzungsrechte in Form 

von Zertifikaten zu erwerben (DEHSt 2020). 

Bis Ende 2025 werden die Zertifikate zu Festpreisen erworben. Geplant war eine jährliche Anhebung des 

Zertifikatspreises um 5 Euro/t CO₂. Im Rahmen des dritten Entlastungspakets der Bundesregierung – be-

schlossen im September 2022 als Antwort auf die durch den russischen Angriffskrieg verursachte anhal-

tende Energiekrise – wurde die geplante Preissteigerung zu Beginn des Jahres 2023 jedoch zunächst aus-

gesetzt (Bundesregierung 2022).  

Ab dem Jahr 2026 werden die Zertifikate versteigert. Zunächst innerhalb eines Preiskorridors zwischen 

55 Euro und 65 Euro. Danach erfolgt die freie Preisbildung am Markt. 

Unternehmen des produzierenden Gewerbes, die einem der 48 beihilfeberechtigten Sektoren oder 13 Teil-

sektoren zugehörig sind, können eine Kompensation nachfolgenden Maßgaben beantragen (BMU 2021): 

▪ Der Kompensationsgrad beträgt je nach Branche zwischen 65 und 95 Prozent.   

 

▪ Für Unternehmen gilt ein Selbstbehalt von 150 t CO₂. Für Unternehmen, die pro Jahr einen Gesamt-

energieverbrauch von weniger als 10 GWh haben, gilt ein reduzierter Selbstbehalt, je nach Energiever-

brauch zwischen 50 und 130 t CO₂ (§ 9 Abs. 6 BEHG-Carbon-Leakage-Verordnung, BECV). 
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Zu den Beihilfebedingungen zählen ab dem 1. Januar 2023 zu erbringende Gegenleistungen, die in Ab-

schnitt 4 der Verordnung geregelt sind: 

▪ Hiernach muss gemäß § 10 BECV ein betreffendes Unternehmen ein zertifiziertes EMS nach ISO 50001 

oder ein zertifiziertes UMS nach EMAS betreiben  

 

▪ Unternehmen mit einem maximalen Energieverbrauch von 10 GWh in den letzten drei Jahren müssen 

nur ein nicht zertifiziertes EMS nach ISO 50005 mit Umsetzungsstufe 3 bzw. höher oder die Mitglied-

schaft in einem Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerk nachweisen.  

 

▪ Darüber hinaus müssen Unternehmen Investitionen für Maßnahmen zur Verbesserung der Energie-

effizienz oder zur Dekarbonisierung der Produktionsprozesse tätigen, wenn diese als wirtschaftlich 

durchführbar zu bewerten sind. Ist jedoch keine wirtschaftlich durchführbare Maßnahme identifiziert wor-

den, müssen auch keine Investitionen getätigt werden (§ 11 BECV). Die wirtschaftliche Durchführbarkeit 

wird in 

§ Abs 2 bestimmt.  

2.1.4. Prüfung der Transformationsanreize für KMU 

Die Abgaben auf den Verbrauch von Energie bzw. die Kosten für den Kauf von Emissionsrechten haben 

eine ökologische Lenkungswirkung. Sie sollen zum effizienten Umgang mit Energie anreizen, fossile Brenn-

stoffe verteuern und dadurch emissionsarme Prozesse und Technologien attraktiver machen. Die Nachhal-

tigkeitsanreize, die durch die Steuern und den nEHS entstehen, werden jedoch durch eine teils inkohä-

rente Steuerlogik entkräftet: 

▪ Die Stromsteuer wird beispielsweise nicht anhand der Stromqualität differenziert, so dass Grün- und 

Graustrom gleich besteuert werden.  

 

▪ Bei der Energiesteuer gibt es teilweise niedrigere Besteuerungsraten für emissionsintensivere Energie-

träger. So wird beispielsweise klimaschädlicherer Diesel niedriger besteuert als Benzin und Heizöl – be-

zogen auf die Emissionen – niedriger als Erdgas. 

 

▪ Der CO₂-Preispfad im nEHS steigt nur langsam und erreicht nicht annähernd den gemäß Umweltbun-

desamt nötigen Kostensatz zur Internalisierung von Klimakosten in Höhe von 215 Euro/t CO₂ (UBA 

2020). Zudem werden die Erhöhungsschritte aufgrund der aktuellen fossilen Energiepreiskrise um ein 

Jahr verschoben.  

Im Rahmen der Ausnahmetatbestände werden bestimmte Branchen, Unternehmen und Prozesse von den 

Regelsätzen ausgenommen und teilweise niedriger belastet. Die Ausnahmen stehen Unternehmen auf Basis 

bestimmter genutzter Prozesse und Verfahren, Energieintensität oder Branchenzugehörigkeit zu. Unterneh-

men, die energieeffizient wirtschaften, auf erneuerbare Energien setzen oder Umweltinnovationen voranbrin-

gen werden dadurch benachteiligt: 

▪ Bei der Stromsteuer senken die Entlastungen beispielsweise auch den Vorteil einer von der Stromsteuer 

befreiten Eigenversorgung aus erneuerbaren Energien.  

 

▪ Entlastungen bei fossilen Brennstoffen für KMU im produzierenden Gewerbe mindern Anreize für den 

Umstieg auf nicht-fossile Brennstoffe bzw. andere Formen der Prozesswärmeerzeugung.  

 

▪ Die Steuervergünstigung für Diesel verzerrt Mobilitätsentscheidungen, insbesondere die der Fahrzeug-

wahl. Dadurch entsteht ein doppelter Wettbewerbsnachteil für KMU im Bereich der Antriebswende – bei-

spielsweise für Unternehmen, die an der Entwicklung von Batterien oder alternativen Mobilitätsangebo-

ten, wie autonomen Fahren oder dem öffentlichem Personennahverkehr, beteiligt sind. Einerseits 
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besteht ein Wettbewerbsnachteil gegenüber den Unternehmen im Bereich von Dieselfahrzeugen (insbe-

sondere den Zulieferern), da deren Marktanteile durch die Entlastung nach oben verzerrt sind. Anderer-

seits besteht ein Nachteil gegenüber internationalen Wettbewerbern im Bereich alternativer Antriebe, 

wenn diese ihre Technologien auf bereits auf weiter entwickelten Heimatmärkten (bspw. in China). ver-

treiben können. 

Daher ist es wichtig, dass Ausnahmen nur gezielt gewährt werden bzw. in Form von Gegenleistungen 

durch Vorgaben zur Umsetzung von Einsparmaßnahmen begleitet werden. 

Die inkohärente Struktur bei Verbrauchsteuern und im nEHS sowie die durch Ausnahmetatbestände ent-

stehenden Fehlanreize betreffen auch KMU. Die Ausnahmen führen sogar zu einem doppelten Nachteil:  

▪ Einerseits hemmen sie Innovationen von Unternehmen in energieeffiziente und/oder emissions-

arme Technologien, die häufig von mittelständisch geprägten Unternehmen vorangetrieben werden 

(Stiftung Familienunternehmen 2021). 

 

▪ Andererseits sind die Entlastungen unter anderem aufgrund der Transaktionskosten für KMU nicht in 

gleichem Maße zugänglich.4  Das steht gleichen Wettbewerbsbedingungen für KMU und größeren 

Unternehmen entgegen. Anstatt jedoch weitere Erleichterungen für KMU zu schaffen, sollten die Ent-

lastungen grundlegend reformiert werden (siehe Abschnitt 4.1). 

Ob KMU tatsächlich stärker durch die fiskalischen Instrumente belastet sind als größere Unternehmen, muss 

empirisch überprüft werden. Hinreichende Statistiken dazu liegen nicht vor. Gleiches gilt für die Frage, wie 

die Entlastungen durch die geltenden Ausnahmetatbestände zwischen KMU und größeren Unternehmen 

verteilt sind. Dezidierte Auswertungen, insbesondere mit Fokus auf Unternehmen des verarbeitenden Ge-

werbes, liegen außerhalb des Rahmens dieser Analyse. Sie wären aber von großer Relevanz für die weitere 

Auseinandersetzung mit fiskalischen Instrumenten und ihre Bedeutung für eine erfolgreiche nachhaltige 

Transformation des Mittelstands. 

Exkurs: Administrative Regelungen bei Energie- und Stromsteuer sowie nEHS mit Auswirkungen auf 

KMU 

Bei der allgemeinen Strom- und Energiesteuerentlastung müssen Sockelbeträge für die Entlastungsbeträge 

überschritten werden. Dementsprechend müssen die Entlastungsbeträge mindesten 250 Euro im Jahr über-

schreiten. Für die Stromsteuer ergibt dies einen jährlichen Verbrauch von ca. 49 MWh im Jahr. Bei der Ener-

giesteuer ist die Energiemenge vom jeweiligen Energieträger abhängig, für Erdgas beträgt sie beispiels-

weise 181 MWh (FiFo Köln 2019). Sind die jährlichen Entlastungsbeträge geringer, wird die Steuerentlas-

tung nicht erstattet. So soll sichergestellt werden, dass keine Bagatellzahlungen geleistet werden müssen. 

Durch die relativ niedrige Summe von 250 Euro im Jahr entsteht jedoch keine allzu große Zugangshürde 

(FiFo Köln 2019).  

Um die Erstattung zu beantragen, entstehen jedoch administrative Aufwände. Die Energie- und Stromsteu-

erzahlungen müssen zunächst vollständig geleistet werden. Anträge auf Entlastungen können dann jährlich 

beim zuständigen Hauptzollamt gestellt werden. Für kleinere Unternehmen fällt der Aufwand und damit ver-

bundenen Kosten stärker ins Gewicht. 

In der Praxis verzichten manche Unternehmen auf die Antragstellung, da sie Fristen zur Antragstellung 

verpassen. Außerdem dürfen Unternehmen nur für ihren selbstverbrauchten Strom Kompensation 

 
4 Bspw. wird der Stromsteuer-Spitzenausgleich „lediglich" von ca. 9 Tsd. Unternehmen der ca. 700 Tsd. Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes in Anspruch genommen (BMF 2021; Destatis 2022). 
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beantragen. Durch Dienstleister genutzter Strom, wie beispielsweise durch eine Kantine oder einen Geträn-

keautomaten, muss abgezogen werden, sonst drohen Pönalen (FiFo Köln 2019). 

Der Spitzenausgleich für die Stromsteuer wird dann gewährt, wenn nach Abzug der Ermäßigungen nach § 

9b StromStG die Steuerlast 1 Tsd. Euro übersteigt. Dies entspricht einem ermäßigt besteuerten Stromver-

brauch von mindestens 65 MWh/a. Der Spitzenausgleich für die Energiesteuer greift ab einem ermäßigt be-

steuerten Gasverbrauch von ca. 333 MWh/a. Dies entspricht einem Sockelbetrag von 75 Euro/a. 

Um von dem Spitzenausgleich Gebrauch zu machen, müssen die Unternehmen Gegenleistungen erbrin-

gen. Hier hat der Gesetzgeber KMU-spezifische Erleichterungen vorgesehen. Im Falle von KMU ist zudem 

eine „(Vereinfachende) Selbsterklärung für KMU“ (Formular 1458 bzw. 1459) mit einzureichen (FiFo Köln 

2019). 

Bei der Inanspruchnahme der Erstattungen im Rahmen des nEHS können Unternehmen mit einem jährli-

chen Gesamtenergieverbrauch von weniger als 10 GWh von einem verringertem CO₂-Selbstbehalt Ge-

brauch machen. 

2.2. Ressourcennutzung 
Im Gegensatz zu den Bereichen Energie und Verkehr gibt es bisher kaum fiskalische Instrumente im Be-

reich der Kreislaufwirtschaft, um den Ressourcenverbrauch in Deutschland in Richtung eines nachhalti-

gen Niveaus zu lenken.5 So liegt der deutsche Verbrauch von Rohstoffen knapp 10 Prozent über dem euro-

päischen und sogar knapp 100 Prozent über dem weltweiten Durchschnitt (FÖS et al. 2021a). In Bezug auf 

die sogenannte Circular Material Use Rate6, einem zentralen Indikator der Europäischen Kommission, lag 

Deutschland im Jahr 2020 mit zwölf Prozent zwar knapp über dem EU-27-Durchschnitt, aber weit hinter den 

Vorreitern Niederlande (28 Prozent), Belgien (24 Prozent) oder Frankreich (20 Prozent). Dabei konnte 

Deutschland den Indikator zwischen 2010 und 2020 nur um 1 Prozent-Punkt steigern (WWF Deutsch-

land/Wuppertal Institut 2021). 

Demgegenüber steht ein hohes Einsparpotenzial, wie zahlreiche Studien – unter anderem vom VDI-Zent-

rum für Ressourceneffizienz – zeigen (FÖS et al. 2021a). Solche Potenziale sind insbesondere für das ver-

arbeitende Gewerbe relevant. Dort stellten Materialkosten von KMU im Jahr 2017 mit 43 bis 48 Prozent den 

mit Abstand höchsten Kostenfaktor dar, wobei dieser mit der Größe steigt. Energiekosten dagegen haben 

einen Anteil von nur knapp zwei Prozent (Destatis 2017). 

Während verschiedene fiskalische Instrumente7 zu einer Steigerung der Ressourceneffizienz beitragen 

könnten, gelten momentan fehlende Preissignale und Informationen als zentrale Hemmnisse für Effizienz-

steigerungen – insbesondere für die damit verbundenen Investitionen. Es fehlen also Anreize und klare 

Leitplanken (FÖS et al. 2021a).  

Das spiegelt sich auch in den Strategien und Programmen wider, die Deutschland im Bereich der Kreis-

laufwirtschaft verfolgt. Bisher gibt es in Deutschland die Ressourceneffizienzprogramme I, II und III sowie 

das Programm für Nachhaltigen Konsum und das Abfallvermeidungsprogramm. Der Status quo wird jedoch 

auch als „Flickenteppich mit Lücken“ bezeichnet (WWF Deutschland/Wuppertal Institut 2021). Prioritäten, 

Indikatoren und Ziele widersprechen sich teilweise. Eine Gesamtvision – oder besser Mission – für Syner-

gien zwischen den Politikfeldern fehlt. So werden auch unzureichende Verbindungen zur KMU-Strategie für 

 
5 Im weitesten Sinne fallen bspw. die Förder- oder Wasserentnahmeabgabe als Ressourcensteuer betrachtet werden. Deren Aufkommen 
fällt im Vergleich zu anderen Umweltsteuern nicht ins Gewicht (siehe bspw. FÖS 2022a). 
6 Diese setzt recycelte Abfälle ins Verhältnis zur gesamten Menge an verbrauchten Rohstoffen. Für weitere Details, siehe bspw. NABU 
(o. J.). 
7 An dieser Stelle sei auch auf direkte Fördermittel zur Steigerung der Ressourceneffizienz verwiesen, wie bspw. im KfW-Umweltpro-
gramm (siehe bspw. BMU 2020). 
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ein nachhaltiges und digitales Europa der EU kritisiert. Notwendig scheint eine systematische und integrierte 

Kreislaufwirtschaftsstrategie, um ein Umdenken anzuregen und Planungssicherheit für Investitionen zu ge-

währen (ebd.). 

Neben Regulierung und Förderung sind besonders fiskalische Instrumente aufgrund ihres Anreiz- und 

Lenkungspotenzials relevant. Diskutiert werden zum Beispiel folgende Ansätze: 

▪ Primärbaustoffsteuer: Damit sollen Ressourcen insbesondere im Bausektor bzw. dem produzierenden 

G-werbe durch einen zusätzlichen Preisaufschlag geschont werden, der zumindest einen Teil der Um-

weltkosten internalisiert. Alternative Rohstoffe, vor allem sekundäre, werden dadurch wirtschaftlich at-

traktiver (FÖS et al. 2021a). 

 

▪ Steuerliche Förderung für betriebliches Ressourcenmanagement durch UMS (wie bspw. EMAS, 

ISO 14001 oder ÖKOPROFIT): UMS fördern einen effizienten Umgang mit Ressourcen und helfen da-

bei, Materialkosten einzusparen. Und zwar, indem sie die Umweltleistung des Unternehmens mit dem 

Ziel evaluieren, diese zu verbessern (FÖS et al. 2021b). Eine Förderung könnte beispielsweise an der 

Primärbaustoffsteuer ansetzen – analog zu den Regelungen des Spitzenausgleichs bei der Stromsteuer 

(siehe Abschnitt 2.1.1). Alternativ könnte sie beispielsweise auch an der Lohnsteuer ansetzen, um 

grundsätzlich alle Unternehmen ansprechen zu können und den administrativen Aufwand gering zu hal-

ten (FÖS et al. 2021a).  

Konkretere Ausgestaltungsvorschläge für diese beiden ökonomischen Instrumente – insb. auch bzgl. KMU – 

werden in Abschnitt 4 beschrieben. Klare Preissignale durch die Internalisierung von Umweltkosten, ein 

starker Rahmen und die gezielte Förderung könnten die notwendigen Anreize setzen, in mehr Ressour-

ceneffizienz und die Entwicklung kreislauffähiger Geschäftsmodelle zu investieren. Diese sind notwendig für 

das Gelingen der nachhaltigen Transformation. 

Dabei könnten KMU durch eine effektive Förderung und das gleichzeitige Fordern von Gegenleistun-

gen von den Chancen der Transformation profitieren. Hinsichtlich Ressourceneffizienz und im Kontext der 

Kreislaufwirtschaft im Allgemeinen bestehen für diese Unternehmen enorme Potenziale, neue Technologien 

zu entwickeln und zu verbreiten. Verpassen KMU die nachhaltige Transformation, könnten sie schon kurz-

fristig größere Abnehmer:innen und Finanzierungsmöglichkeiten verlieren, die eine Ausrichtung auf Nachhal-

tigkeit voraussetzen. Auch das hätte Auswirkungen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit, z. B. 

wenn Unternehmen aus dem Ausland bei der nachhaltigen Transformation und der Entwicklung entspre-

chender Technologien erfolgreicher sind; oder wenn natürliche Ressourcen aufgrund ihrer Begrenztheit und 

aufgrund von Abhängigkeiten immer teurer werden. 

2.3. Innovationsfähigkeit   

2.3.1. Steuerliche Forschungszulage 

Seit Anfang 2020 gibt es in Deutschland eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung (FuE), 

die steuerliche Forschungszulage. Damit werden FuE-Vorhaben gefördert, die eigenbetrieblich durchge-

führt werden, bei Dritten in Auftrag gegeben werden oder Eigenleistung von Einzelunternehmer:innen sind 

(BMWK 2020).  

Die steuerlich begünstigten Aktivitäten sind FuE-Vorhaben, die den folgenden Bereichen zugeordnet werden 

können: Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung. Für die Zuordnung 

relevant sind dabei die Definition der allgemeinen Gruppenfreistellungs-verordnung (AGVO) und Beispiele 

wie auch Erläuterungen des Frascati-Handbuchs der OECD (BMWK 2020). 
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Anspruchsberechtigt sind alle Unternehmen, die in Deutschland steuerpflichtig sind.8 Der Anspruch besteht 

unabhängig von der Größe, Rechtsform und Branche eines Unternehmens.9 Hochschulen, Universitäten und 

außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sind nicht direkt anspruchsberechtigt, können aber indirekt über 

Auftragsforschung beteiligt werden (Bescheinigungsstelle Forschungszulage, BSFZ o. J.). 

Die Bemessungsgrundlage der Förderung ergibt sich über die Höhe des förderfähigen Aufwands. Sie ist 

abhängig davon, wie das FuE-Vorhaben durchgeführt wird (BMF 2019; BMWK 2020; Deutscher Bundestag 

2019a):  

▪ Bei eigenbetrieblicher Durchführung sind die Lohnaufwendungen für das forschende Personal rele-

vant. 

 

▪ Bei Vergabe an Dritte können die auftraggebenden Unternehmen 60 Prozent der Kosten für die Auf-

tragsforschung geltend machen – vorausgesetzt die Geschäftsleitung der Auftragnehmenden sitzt in der 

EU bzw. im EW (siehe Artikel 5 Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz, GrStRefUG). 

 

▪ Bei Eigenleistung von Einzelunternehmer:innen sind je nachgewiesener Arbeitsstunde 40 Euro för-

derfähig, wobei die Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden begrenzt ist. 

Die Förderung erfolgt schließlich gemäß ihrer Bezeichnung in Form einer Forschungszulage. Sie beträgt 

25 Prozent der Bemessungsgrundlage, wobei diese grundsätzlich auf maximal 2 Mio. Euro je Unterneh-

men, Konzern und Jahr begrenzt ist. Die Zulage wäre damit auf maximal 500 Tsd. Euro beschränkt. Im Zuge 

der Bekämpfung von Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Wirtschaft wurde die Bemessungs-

grundlage temporär auf 4 Mio. Euro angehoben, was die maximale Zulage auf 1 Mio. Euro anhebt. Diese 

Verdopplung gilt für förderfähige FuE-Aufwendungen, die bis zum 30. Juni 2026 entstehen (Deutscher Bun-

destag 2022). 

Angerechnet wird die Zulage bei der nächsten Steuerfestsetzung. Und zwar auf Körperschaftssteuer bei Un-

ternehmen bzw. auf die Einkommensteuer bei Einzelunternehmer:innen. Übersteigt sie die sonst zu zahlen-

den Steuersumme, wird die Differenz ausgezahlt. Im Gegensatz zu direkten Mitteln aus Förderprogrammen 

besteht ein Rechtsanspruch auf die Forschungszulage, wenn alle Voraussetzungen dafür erfüllt sind (BMF 

2019; BMWK 2020; Deutscher Bundestag 2019a). 

Die Forschungszulage kann in der deutschen Förderpolitik, wie es auch international üblich ist, als eine von 

drei Säulen betrachtet werden: Neben Förderung von Grundlagenforschung und direkter FuE-Projekt-förde-

rung ermöglicht sie die indirekte Forschungsförderung über Steuern. Dabei kann sie auch explizit mit direk-

ten Mitteln aus Förderprogrammen kombiniert werden.10 Ein bestimmter Aufwand kann allerdings nur einmal 

gefördert werden. Durch die Kombination ergibt sich ein größerer Spielraum: Weitere Kosten neben den Per-

sonalkosten (bzw. den Kosten für Auftragsforschung), wie z. B. Materialkosten, sind zwar nicht über die For-

schungszulage förderbar, ggf. aber über direkte Fördermittel (BMWK 2020; Deutscher Bundestag 2019a). 

Inklusive Forschungszulage dürfen die staatlichen Beihilfen für ein FuE-Vorhaben 15 Mio. Euro nicht über-

schreiten (siehe § 4 (1) Forschungszulagengesetz, FZulG). 

Die Beantragung der Forschungszulage läuft über ein zweistufiges Verfahren (BMWK 2020; BSFZ o. J.): 

1. Der sogenannte Antrag auf Bescheinigung muss bei der BSFZ gestellt werden. Dies kann vor oder 

während des Forschungsvorhabens geschehen, aber auch bis zu vier Jahre nach Ablauf des Wirt-

schaftsjahres, für das die Zulage beantragt werden soll. Die Bescheinigung sollte jedoch immer vor der 

 
8 Im Sinne des Einkommensteuer- und des Körperschaftsteuergesetzes mit Einkünften nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des 
Einkommensteuergesetzes (BSFZ o. J.). 
9 Bei Mitunternehmerschaften nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Einkommensteuergesetzes ist die Mitunternehmerschaft an-
spruchsberechtigt anstelle der oder des Steuerpflichtigen (BSFZ o. J.). 
10 So wurde bspw. das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand für mehr Komplementarität angepasst (OECD 2022b, Kap. 5.3). 
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Forschungszulage selbst beim Finanzamt beantragt werden. Falls die Forschungsaktivitäten des Unter-

nehmens die gesetzlichen FuE-Voraussetzungen erfüllen und somit ein Anspruch auf Forschungszulage 

besteht, stellt die BSFZ eine Bescheinigung aus. Diese ist für das zuständige Finanzamt bindend. 

 

2. Der Antrag auf Forschungszulage wird beim zuständigen Finanzamt gestellt. Das Finanzamt stellt da-

raufhin die Höhe der Zulage fest. Anschließend rechnet es diese im Steuerveranlagungsverfahren der 

Ertragssteuerschuld der Anspruchsberechtigten an. Übersteigt die Zulage die Steuerschuld, wird die Dif-

ferenz ausgezahlt. 

Das Antragsverfahren wird in der Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung (FZulBV) geregelt, die am 

20. Dezember 2019 vom Bundesrat angenommen wurde. 

Für das Antragsverfahren ist das BMBF verantwortlich. Die technische Prüfung nehmen aktuell die folgen-

den Partner:innen des Ministeriums vor: das VDI-Technologiezentrum, der DLR-Projektträger oder die AIF 

Projekt GmbH (BSFZ o. J.). 

2.3.2. Prüfung der Transformationsanreize für KMU 

Das primäre Ziel der Forschungszulage ist es, Deutschland als Investitionsstandort zu stärken und insbe-

sondere KMU zu mehr FuE-Aktivitäten zu befähigen (Deutscher Bundestag 2019b). Dies spiegelt sich auch 

im Nachhaltigkeitsbericht des BMF (2021a) wider: Die Forschungszulage wird dort unter SDG 9 „Industrie, 

Innovation und Infrastruktur“ angeführt. Begründet wird dies damit, dass „FuE-Ausgaben essenzielle Investi-

tionen in das Gemeinwohl, die Innovationsfähigkeit und den Fortschritt der Menschen“ seien.11    

Unter SDGs, welche die sozial-ökologische Transformation fördern, wie beispielsweise SDG 12 „Konsum 

und nachhaltige Produktion“ oder SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“, wird die Zulage nicht explizit 

als Instrument genannt.  

Im 28. Subventionsbericht des BMF für die Jahre 2019 bis 2022 wird die Forschungszulage als neues Instru-

ment eingeführt und bezüglich ihrer beabsichtigten Nachhaltigkeitswirkung eingeordnet. Innovation wird 

dabei als Treiber einer nachhaltigen Entwicklung gesehen. Die Forschungszulage soll nachhaltiges Wirt-

schaften stärken und im Rahmen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie die Ressourcenschonung und den 

Klimaschutz unterstützen (BMF 2021b). 

Diese Absicht wird im Bundesbericht Forschung und Innovation 2022 bestätigt. Dort wird auf übergeordneter 

Ebene argumentiert, dass der Klimawandel als eines der „großen Themen unserer Zeit“ nur durch For-

schung und Innovation gemeistert werden kann. Die Forschungszulage mit ihrem indirekten Fördercharak-

ter und einem Fokus auf KMU gilt dabei als einer der neuen Ansätze neben verschiedenen Säulen.12   

Das Potenzial der Forschungszulage für die nachhaltige Transformation von KMU wird auch von ein-

zelnen Vertreter:innen der Wirtschaft erkannt. So argumentiert bspw. der Bundesverband IT-Mittelstand 

(BITMi), dass die Forschungszulage eine starke Hebelwirkung bei der digitalen und nachhaltigen Transfor-

mation entfalten kann (BITMi 2022). Auch der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) 

sieht die Forschungszulage als Unterstützung beim Aufbau einer klimaneutralen Produktion (VDMA 2021). 

Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) fordert darüber hinaus den Ausbau der Forschungszulage, um 

Durchbrüche bei zirkulärer Wirtschaft, Klimaschutz und Biodiversität sowie ressourcenschonender Landwirt-

schaft zu erreichen (VCI 2021). 

 
11 SDG 9 steht dabei für das neunte Ziel für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Sustainable Development Goals“, siehe 
UN o. J.). 
12 Siehe Deutscher Bundestag (2022). In diesem Bericht werden als bisherige Säulen der Innovationspolitik genannt: Projektförderung, 
institutionelle Förderung und Finanzierung von Ressortforschung. Weitere neue Ansätze sind u. a. Innovationsagenturen, wie die Agentur 
für Sprunginnovationen SprinD oder die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit. Durch diese verschiedenen Instrumente ist es laut 
Bericht möglich, gezielt und unterschiedliche Rahmenbedingungen und Anforderungen berücksichtigend zu fördern. 
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Laut Bundesbericht Forschung und Innovation 2022 kommt die staatliche FuE-Förderung in der deutschen 

Wirtschaft überproportional den KMU zugute. Darunter fällt die Forschungszulage als neueres und indirek-

tes Förderinstrument. Durch sie sollen Anreize für die Unternehmen und besonders für KMU entstehen, de-

ren FuE-Aktivitäten am Standort Deutschland zu steigern (Deutscher Bundestag 2022).  

Der explizite KMU-Fokus des Förderinstruments geht bereits aus der Gesetzesbegründung hervor (Deut-

scher Bundestag 2019b). Dies wird durch die Begrenzung der maximalen Bemessungsgrundlage von grund-

sätzlich 2 Mio. Euro pro Jahr und Anspruchsberechtigte:r umgesetzt. Laut Berechnungen des Bundesminis-

teriums für Wirtschaft (heute BMWK) liegt diese Grenze weit über den durchschnittlichen jährlichen FuE-Auf-

wendungen von „Mittelständlern“ von 260 Tsd. Euro (BMWK 2020). Auch wenn einzelne KMU deutlich über 

dem Durchschnittswert liegen können, entsteht durch die Obergrenze Spielraum für größere Unternehmen 

mit mehr FuE-Aktivitäten. Laut ersten Zahlen zu den Antragsstellungen profitieren größere Unternehmen ab 

250 Mitarbeitenden tendenziell stärker als die kleineren insbesondere, wenn die Zahl der Anträge in Relation 

zur Anzahl der Unternehmen gestellt wird (Destatis 2022). Die Antragsstellenden konzentrieren sich dabei 

klar auf den Maschinenbau, die Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und elektronischen, optischen 

wie auch chemischen Erzeugnissen.13  

Weiter führt das BMWK an, dass der Mittelstand besonders davon profitiert, bei Auftragsforschung an-

spruchsberechtigt zu sein (BMWK 2020). Diese Einschätzung wird auch vom Sachverständigenrat zur Be-

gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Sachverständigenrat Wirtschaft) geteilt, da viele KMU 

bei ihren FuE-Vorhaben mit externen Partnern arbeiten (Sachverständigenrat Wirtschaft 2020). Der Grund 

dafür ist, dass sich für viele KMU mit Innovationsanspruch eine eigene FuE-Abteilung zu ressourcenaufwän-

dig wäre. Bei den Förderprogrammen wurden bisher primär KMU adressiert, die über eine eigene FuE-Abtei-

lung und Kooperationen mit Forschungseinrichtungen verfügen (ZEW 2016). 

Die aktuelle Erhöhung der maximalen Bemessungsgrundlage im Zuge des Corona-Hilfspakets auf 4 Mio. 

Euro kommt laut BMF allerdings besonders mittelgroßen und großen Unternehmen zugute. Insbesondere 

diese haben entsprechend hohe förderfähige Aufwendungen durch FuE-Vorhaben (BMF 2020b). Der Sach-

verständigenrat Wirtschaft geht in seiner Einschätzung noch weiter: Die Erhöhung begünstige große Unter-

nehmen und Mitnahmeeffekte seien zu erwarten – also, dass Unternehmen zu einem gewissen Maß ander-

weitige Aufwendungen dem geförderten FuE-Vorhaben hinzurechnen. Als Alternative wird eine Anhebung 

der Fördersätze nur für KMU vorgeschlagen, soweit dies im Rahmen der AGVO möglich ist (Sachverständi-

genrat Wirtschaft 2020). 

Aufgrund ihres indirekten Charakters wird der Forschungszulage ein geringer Bürokratieaufwand zuge-

schrieben (ebd.). Davon profitieren insbesondere KMU, da diese in der Regel weniger Personal für derlei 

Zwecke abstellen können bzw. deren Kosten dafür relativ gesehen deutlich höher sein können als bei größe-

ren Unternehmen.14  

Es gibt allerdings auch Kritik am bisherigen Antragsverfahren der Forschungszulage. Laut OECD kann 

die „grundsätzliche bürokratische Herausforderung“ kleinere Unternehmen mit geringeren Personalkapazitä-

ten für Administration von der Beantragung abhalten (OECD 2022b). Auch laut einer Umfrage des ZEW 

Mannheim und VDMA empfindet knapp ein Drittel der befragten Unternehmen das Antragsverfahren als zu 

aufwändig in Relation zum finanziellen Nutzen. Dabei sind die größten Herausforderungen die Beschreibung 

des FuE-Vorhabens sowie die die Darstellung des Arbeitsplans samt finanzieller und personeller Aufwen-

dungen (ZEW 2021). Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMV) warnte bereits während des 

Gesetzgebungsverfahrens davor, dass die geforderte Dokumentationspflicht insbesondere kleinere Unter-

nehmen überfordern könnte (BVMW 2019). 

 
13 Siehe bspw. ZEW (2021) und Deutscher Bundestag (2021). Eine Unterscheidung größerer Unternehmen bis zu und ab 500 Mitarbei-
tenden ist dabei nicht möglich. 
14 Dabei scheint die Unternehmensgröße allerdings keinen Einfluss auf die Wahrnehmung von Bürokratie im Allgemeinen zu haben (siehe 
bspw. IfM Bonn 2019). 
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Ein höheres Maß an Planungssicherheit durch den Rechtsanspruch und die Technologieneutralität der 

Forschungszulage können dagegen als weitere Vorteile der Forschungszulage gegenüber Förderprogram-

men genannt werden (Sachverständigenrat Wirtschaft 2020). Davon können insbesondere KMU in Nischen 

profitieren: ihnen kann die nachhaltige Transformation aufgrund ihrer Spezialisierung nur durch eigene Inno-

vation gelingen. Für Start-ups ist darüber hinaus interessant, dass die Zulage auch im Verlustfall gewährt 

und ausgezahlt wird (Deutscher Bundestag 2022). 
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3. Blick ins europäische Ausland 
In diesem Abschnitt stellen wir die europäischen Perspektive auf fiskalische Instrumente für die nachhaltige 

Transformation des Mittelstands dar. Darauf folgen konkrete Beispiele aus dem EU-Ausland. 

3.1. Fiskalische Instrumente für die nachhaltige Transformation des Mit-

telstands in der EU 
Im EU-Ausland zeigt sich – ähnlich wie in Deutschland – dass fiskalische Instrumente bisher selten auf 

KMU-Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ein KMU-Zuschnitt zeigt sich aktuell eher in Förderprogrammen 

oder auch in gezielten Start-up-Programmen. Die bewusste Ausrichtung fiskalischer Instrumente als Ergän-

zung zu diesen direkten Unterstützungen scheint notwendig, da regulatorische Unsicherheiten und fehlende 

(steuerliche) Leitplanken von KMU als große Transformationshürden wahrgenommen werden (Europäische 

Kommission 2022a).  

So erscheint ein stabiler Rahmen, der den Zweiklang aus fördern und fordern beinhaltet, sinnvoll. Die Aus-

gestaltung von unausweichlichen kurzfristigen Entlastungen sollte nicht die Transformationsgeschwindigkeit 

von KMU drosseln – insbesondere nicht im Vergleich zu großen Unternehmen. Um dies zu verhindern und 

das Potential von KMU freizulegen, sollten Entlastungen an Entwicklungs- und Innovationsanreize geknüpft 

werden. 

Eine umfangreiche Recherche zur Ausrichtung von fiskalischen Instrumenten auf KMU-Bedürfnisse bei der 

nachhaltigen Transformation in EU-Mitgliedsstaaten lässt folgende drei Schlüsse zu:  

▪ In der Regel sind steuerliche Entlastungen entweder auf KMU oder auf Transformation ausgerichtet – 

dies wird in der Regel nicht zusammengedacht. Werden Transformationsanreize gesetzt, zielen diese 

also selten auf KMU-Bedürfnisse ab. 

 

▪ Für Lenkungssteuern, die keine überproportionalen Kosten und internationale Wettbewerbsnachteile für 

KMU verursachen, gibt es in der Regel keine spezifischen Entlastungen. Dadurch wird die Lenkungs-

wirkung nicht beschränkt. 

 

▪ Gute Beispiele von steuerlichen Maßnahmen knüpfen Entlastungen an transformationsfördernde 

Verpflichtungen oder ermöglichen gezielt grüne Investitionen bzw. Innovationen. 

3.2. Konkrete Beispiele aus dem EU-Ausland 
Folgend werden die vorherigen drei Aussagen anhand von konkreten Beispielen aus dem EU-Ausland illus-

triert. Das soll einerseits Grundlagen für Anpassungsvorschläge von Maßnahmen in Deutschland schaffen. 

Andererseits sollen Hinweise auf Probleme gesammelt werden, die bezüglich einer zielgerichteten Transfor-

mationsförderung von KMU nicht nur in Deutschland bestehen. 

Steuerliche FuE-Förderung 

Die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung, wie sie in Deutschland in Form der Forschungs-

zulage (siehe Abschnitt 2.3) besteht, ist als Innovationanreiz auch im EU-Ausland verbreitet und etabliert 

(OECD 2022c). Es zeigt sich, dass Steuerentlastungen auf Basis förderfähiger FuE-Aufwendungen in der 

Regel nicht auf inhaltliche Schwerpunkte von FuE-Vorhaben abzielen und grundsätzlich alle Unterneh-

men unabhängig von ihrer Größe berechtigt sind. Förderprogramme mit direkten Zuschüssen hingegen 
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geben meist engere FuE-Ziele vor. Auch eine Beschränkung der Antragsberechtigten ist nicht unüblich. Im 

Folgenden stellen wir Ausnahmen dieser Regel dar.  

In Süditalien staffeln beispielsweise einige Regionen die steuerliche Förderung von FuE-Aufwendungen 

entsprechend der Unternehmensgröße (OECD 2022c):  

▪ Steuergutschrift in Höhe von 25 Prozent der förderfähigen FuE-Aufwendungen für Unternehmen mit 

mehr als 250 Mitarbeitenden und über 50 Mio. Euro Jahresumsatz. 

 

▪ Steuergutschrift in Höhe von 35 Prozent der Aufwendungen für Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbei-

tenden und über 10 Mio. Euro Jahresumsatz. 

 

▪ Steuergutschrift in Höhe von 45 Prozent der Aufwendungen für Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeiten-

den und bis 10 Mio. Euro Jahresumsatz. 

Großbritannien als ehemaliges EU-Mitglied begrenzt seine steuerliche FuE-Förderung sogar ausschließlich 

auf KMU. Diese können ihre förderfähigen Abschreibungen aus FuE um weitere 130 Prozent steuerlich gel-

tend machen (Regierung von Großbritannien 2022). Dieses Instrument besteht seit dem Jahr 2000. Durch 

eine wissenschaftliche Evaluation konnte ein positiver Zusammenhang zwischen der steuerlichen Förderung 

und FuE-Aufwendungen gezeigt werden. Dabei scheint der bürokratische Aufwand allerdings eine Hürde für 

einige KMU dazustellen (London Econo-mics/OMB Research 2020). 

Ein Beispiel für eine inhaltliche Ausrichtung der steuerlichen FuE-Förderung auf grüne Themen findet 

sich in Belgien (R&D Investment Deduction for R&D Investments Beneficial to the Environment). Um die 

Förderung in Anspruch nehmen zu können, müssen Unternehmen seit 2015 mit einem Zertifikat nachwei-

sen, dass negative Umweltauswirkungen durch das FuE-Vorhaben reduziert werden können oder dass ein 

Beitrag zur Energieeffizienz geleistet wird. Diese Ausgaben erhalten einen Abzug von 13,5 Prozent, wäh-

rend sich dieser bei nicht zertifizierten Investitionen auf 3,5 Prozent beschränkt (Federal Public Service Fi-

nance Belgium 2015).  

Steuerliche Förderung von betrieblichem Ressourcenmanagement  

In der Region Toskana in Italien wurde Unternehmen in den Jahren 2014 bis 2016 im Rahmen des EU-

Förderprojekts BRAVE ein gewisser Prozentsatz der regionalen Körperschaftssteuer (IRAP) erlassen, wenn 

sie EMAS oder ISO 14001 etabliert hatten. Hinzu kam eine Steuervergünstigung von bis zu 15 Tsd. Euro für 

KMU, die neben ISO 14001 oder EMAS mindestens ein weiteres Managementsystem etabliert haben. Die 

Maßnahme wurde insgesamt als zielgerichtet und erfolgreich bewertet (Europäische Kommission 2015). Sie 

scheint besonders hilfreich für mittlere Unternehmen, für die ein so umfangreiches System, wie EMAS oder 

ISO 14001, grundsätzlich zweckmäßig, ohne Förderung aber nicht wirtschaftlich ist. 

Daneben gibt es bereits seit den frühen 1990er Jahren auch EU-Mitglieder, die Steuerentlastungen gewäh-

ren, sofern sich ein (energieintensives) Unternehmen freiwillig zur Verbesserung der Energieeffizienz und 

Klima- und Umweltschutzinvestitionen – typischerweise aus einem bestimmten Katalog – verpflichtet. Pro-

minente Beispiele hierfür sind die „Voluntary Agreements on Energy Efficiency in Industry“ in Dänemark (seit 

1996)15 und die „Long-Term Agreements on Energy Efficiency“ in den Niederlanden (seit 1992), die jeweils 

bis zum Jahr 2020 in Kraft waren (IEA 2020; OECD/IEA 2014). Dabei wurde schon vor längerer Zeit festge-

stellt, dass bei solchen freiwilligen Vereinbarungen meist nicht die Daten erhoben wurden, um beispiels-

weise die tatsächliche Energieeffizienzsteigerung durch die entsprechenden Maßnahmen beurteilen zu kön-

nen (Rezessy/Bertoldi 2011). So scheint es sinnvoll, bei der Auswahl der potenziellen Maßnahmen auch auf 

die Einsparungen abzuzielen – nicht nur auf den Verbrauch. Bei der Analyse verschiedener freiwilliger 

 
15 Die Umlage, von welcher Unternehmen in diesem Rahmen befreit waren, wurde 2020 abgeschafft. Damit endete auch die Regelung. 
Zusätzlich gab es weitere unterstützende Maßnahmen, wie Subventionen für Investitionen und Beratungsdienstleistungen. 
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Vereinbarungen hat sich gezeigt, dass kleinere Unternehmen relativ zu ihrem Verbrauch höhere Energieein-

sparungen erzielten als größere. Dies könnte darin begründet sein, dass kleinere Unternehmen seltener von 

vorherigen Energiesparmaßnahmen adressiert wurden – insbesondere, wenn diese sich an einem hohen 

Energieverbrauch orientierten (Cornelis 2019; Stenqvist/Nilsson 2012). Dies könnte in Verbindung mit der 

stärkeren finanziellen Beschränkung der kleineren stehen. In Dänemark wurden die Regelungen beispiels-

weise angepasst, nach dem eine geringe Kosteneffizienz der freiwillig umgesetzten Maßnahmen festgestellt 

wurde. Das Programm galt als gutes Beispiel in Europa und hat nach Aussage einer Evaluation zur Errei-

chung der dänischen CO2-Reduktionsziele beigetragen (Ericsson 2006). Belastbare Daten liegen dazu aller-

dings nicht vor. In den Niederlanden gab es ein regelmäßiges Monitoring der Umsetzung freiwillig vereinbar-

ter Maßnahmen (FÖS/FFU 2020). Dort konnte kein eindeutig positiver Effekt auf Energieeinsparungen (im 

Vergleich zu anderen EU-Ländern ohne entsprechendes Programm) nachgewiesen werden. Dabei hat der 

Großteil an energieintensiven Unternehmen teilgenommen (Veum 2018). 

Indirekte Investitionsförderung durch beschleunigte Abschreibung  

Eine steuerliche Erleichterung zur Förderung von Investitionen in energieeffiziente und umweltfreundli-

che Technologien, Anlagen oder Prozesse ist in Form von beschleunigten oder erweiterten Abschreibun-

gen in der EU verbreitet.  

▪ Ein etabliertes Beispiel ist das bereits seit 2008 existierende „Accelerated Capital Allowances Scheme 

for Energy Efficient Equipment“ in Irland. Diese Regelung ermöglicht für Investitionen in energieeffizi-

ente Anlagen beschleunigte Abschreibungen. Die Kosten der im sogenannten Triple-E-Register aufge-

führten Anlagen und Produkte können zu 100 Prozent im Jahr der Anschaffung abgeschrieben werden – 

regulär wäre es eine lineare Abschreibung über acht Jahre (Sustainable Energy Authority of Ireland, 

SEAI o. J.). Da das Programm laut dem irischen Finanzdepartment die Kosteneffizienz und damit die 

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen fördert und gleichzeitig zur Erreichung der Energieeinsparungs-

ziele beiträgt, wurde das Programm seit Einführung immer wieder verlängert (Department of Finance 

Ireland 2017). 

 

▪ Eine vergleichbare Regelung existiert seit 2002 mit der „Environment Investment Allowance“ auch in den 

Niederlanden. Für bestimmte Investitionen in umweltfreundliche Betriebsmittel, die ebenfalls in einer 

Liste festgesetzt sind, können zusätzlich zur normalen Abschreibung weitere 36 Prozent der Aufwendun-

gen vom steuerpflichtigen Gewinn abgezogen werden. Eine Sonderregelung für KMU besteht darin, 

dass auch Kosten für Umweltberatung in den Bereich der abschreibungsfähigen Aufwendungen fallen 

(Regierung der Niederlande o. J.). Hintergrund ist, dass kleinere Unternehmen oft aufgrund der internen 

Strukturen auf externe Beratungsleistungen angewiesen sind (Europäische Kommission 2022). Dabei 

zeigt die Europäische Kommission folgendes auf: Ca. 60 Prozent der in der niederländischen Förderliste 

angeführten Technologien wurden in deren Entwicklungsphase von der Regierung gefördert. 

Dadurch wird also gleichzeitig eine größere Marktdurchdringung dieser Technologien gefördert (Eu-

ropäische Kommission o. J.).  

 

▪ Eine steuerliche Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen speziell für KMU im Rahmen des 

europäischen Aufbauplans bestand zwischen 2020 und 2021 auch in Frankreich. Die förderfähigen 

Maßnahmen waren auch hier in einer Liste definiert und mussten der Verbesserung der Energieeffizienz 

der Firmengebäude dienen. KMU konnten eine Steuergutschrift in Höhe von 30 Prozent der förderfähi-

gen Aufwendungen bis zu einer Obergrenze von 25 Tsd. Euro pro Jahr einfordern (Wirtschafts- und Fi-

nanzministerium Frankreichs, MINEFI 2021).  
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4. Ein neuer fiskalischer Rahmen für Umwelt und Mittelstand 
 

In diesem Abschnitt stellen wir Anpassungsvorschläge für eine neue Mittelstandspolitik in Bezug auf 

Steuern und Subventionen dar. Sie basieren auf unseren Prüfungen der aktuellen Rahmenbedingungen und 

dem Blick ins EU-Ausland. Daraus leiten wir im Wesentlichen die folgenden Empfehlungen ab: 

• Es braucht einen starken Rahmen und Kosteninternalisierung als klare Preissignale für eine stärkere 

Lenkungswirkung, damit insbesondere KMU die nachhaltige Transformation gelingen kann. 

 

• Entlastungen sollten der Lenkungswirkung nur entgegenlaufen, wo sie unausweichlich sind, um kurz-

fristig gravierende internationale Wettbewerbsnachteile für KMU zu vermeiden. Werden sie gewährt, 

sollten sie an Verpflichtungen geknüpft werden, die insbesondere KMU bei der nachhaltigen Transfor-

mation helfen. Die Ausnahmeregelungen sollten KMU auch nicht gegenüber größeren Unternehmen be-

nachteiligen – insbesondere mit Blick auf den bürokratischen Aufwand. Auch die Verpflichtungen 

selbst sollten die Ressourcen der Unternehmen in Abhängigkeit zu ihrer Größe berücksichtigen. 

 

• Des Weiteren sollten insbesondere KMU auf dem Weg der nachhaltigen Transformation gefördert wer-

den. Dazu bieten sich indirekte Investitions- wie auch Innovationsförderungen an. 

Nachfolgend gehen wir auf die einzelnen Empfehlungen ein und konkretisieren diese. 

4.1. Starker Rahmen und Kosteninternalisierung 
Hier geht es vor allem um den Zielkonflikt zwischen kurzer und langer Frist. Dabei sollten kurzfristige Kosten-

steigerungen und Investitionen nicht verschoben oder vermieden werden, da dies langfristig zu gravierenden 

Wettbewerbsnachteilen führen kann. Es liegen bereits verschiedene umfassende Reformvorschläge vor 

(FÖS 2021a; FÖS et al. 2021a; FÖS et al. 2021c; FÖS 2022a; FÖS 2022b). Auch der Blick auf die EU-

Ebene und verschiedene Mitgliedsstaaten bekräftigt diese Empfehlung (siehe Abschnitt 3.1 für Details). 

Ein konkreter Reformvorschlag in Bezug auf die zuvor untersuchten Bereiche wäre beispielsweise die An-

gleichung der Energiesteuer auf Diesel an die auf Benzin – also die Abschaffung des Dieselprivilegs 

(siehe Abschnitte 2.1.2 und 4.3 für Details). Ein weiterer Vorschlag wäre die Einführung einer Primärbau-

stoffsteuer, welche – auch im Hinblick auf KMU in der folgenden Textbox ausführlicher dargestellt wird. 

Die Primärbaustoffsteuer gehört zu den meistdiskutierten und konzeptionell am weitesten entwickelten 

ökonomischen Instrumenten in Bezug auf Kreislaufwirtschaft. Damit sollen Ressourcen (insb. im Bausektor) 

durch einen zusätzlichen Preisaufschlag geschont werden, der zumindest einen Teil der Umweltkosten inter-

nalisiert. Alternative Rohstoffe, vor allem sekundäre, werden dadurch wirtschaftlich attraktiver.16 

Baumineralien machen einen großen Teil der verwerteten inländischen Rohstoffentnahme aus – 2015 lag 

der Anteil bei ca. der Hälfte. Wäre die Steuer zunächst auf gewisse Gesteinskörnungen – also Sande und 

Kiese wie auch (gebrochenen) Naturstein – beschränkt, würde sie den Großteil der mineralischen Pri-

märbaustoffe abdecken. Damit könnten die Märkte für Recyclingbeton und alternative Baustoffe, wie Holz, 

wachsen und mit zusätzlichen flankierenden Instrumenten gefördert werden. Perspektivisch könnte die 

 
16 In verschiedenen EU-Ländern, wie Dänemark und Schweden, gibt es bereits eine Primärrohstoffsteuer. Großbritannien gilt häufig als 
Vorbild für die konkrete Ausgestaltung. Dort konnten bereits positive Effekte der Steuer auf Innovationen bezüglich der Verwendung 
alternativer Baustoffe und einer geringeren Primärbaustoffentnahme bestätigt werden (FÖS et al. 2021a). 
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Steuer auf Kalk- bzw. Karbonatgestein mit Blick auf deren Verwendung in der Zementherstellung ausgewei-

tet werden (FÖS et al. 2021a).  

Da Umweltwirkung des Abbaus natürlicher Ressourcen von der Menge, und nicht vom Marktwert, abhängt, 

sollte sie als Mengensteuer ausgestaltet werden (FÖS et al. 2021a). Ihr Wert könnte zwischen 

2 und 3 Euro/t eingeführt werden – abhängig davon, ob er während der ersten Jahre sukzessiv ansteigt oder 

nicht. Zudem sollte die Steuer langfristig anhand der Inflationsrate indexiert werden und aufkommensneutral 

sein. Die Einnahmen könnten also in flankierende Maßnahmen wie Innovations- und Investitionsförderung 

fließen. Da die Steuer nur eine geringe Anzahl an Stoffströmen beträfe, wäre der administrative Aufwand 

überschaubar – vor allem im Vergleich zu anderen Umweltsteuern, wie z. B. auf Verpackungsmaterialien (für 

Details, siehe FÖS et al. 2021a). 

Konkret könnte die Primärbaustoffsteuer zu zwei verschiedenen Arten der Substitution führen (FÖS et al. 

2021a): 

▪ Beton wird durch Recyclingbeton ersetzt. Die Steuer verteuert primäre Gesteinskörnung relativ zu sol-

cher aus Recycling (insb. aus Abbruch). Nachfrage und Angebot passen sich an, entsprechende Investiti-

onen und FuE-Vorhaben werden eingeleitet (insb. auch bzgl. Ressourceneffizienz). Dabei steigen die 

Kosten insgesamt, was sich – je nach Möglichkeit der Weitergabe – bis zum Ende der Wertschöpfungs-

kette niederschlägt. Dadurch kann es zu einem gewissen Nachfragerückgang auf allen Wertschöpfungs-

stufen kommen. Das kann wiederum zu Effizienzsteigerungen bis hin zu einer effizienteren Nutzung des 

Baubestands führen und weitere Innovationen im Sinne der Kreislaufwirtschaft befördern.  

▪ Beton wird (insb. im Hochbau) durch Holz ersetzt. Dadurch sinkt auch der Bedarf an primärer Gesteins-

körnung. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Marktpreise. Die gestiegene Nachfrage nach Holz im 

Bau erfordert angebotsseitige Anpassungen in der Holzwirtschaft. Die Begrenzung durch einen nachhalti-

gen Holzeinschlag sind dabei zu berücksichtigen.  

Laut Schätzungen wird davon ausgegangen, dass sich die Baukosten auch bei vollständiger Weitergabe 

der Steuer nicht signifikant erhöhen, und zwar nur um ca. 1 Prozent. In den einzelnen Wertschöpfungsstufen 

kann es aber durchaus zu größeren Effekten kommen. So wird geschätzt, dass die Primärbaustoffkosten um 

bis zu 25 Prozent steigen. Folglich wird die Nachfrage nach Primärbaustoffen durch die Steuer über die 

Jahre deutlich abnehmen. Die Nachfrage nach Sekundärbaustoffen und Holz steigt mit einem wertmäßigen 

Fokus auf Holz. Ebenso steigen die Investitionen in die nachhaltigeren Alternativen – insbesondere im Be-

reich der Sekundärbaustoffe (FÖS et al. 2021a).17 

Durch die Einführung einer Primärbaustoffsteuer sind keine großen Effekte auf die internationale Wettbe-

werbsfähigkeit der betroffenen Unternehmen zu befürchten. Der Grund dafür liegt in den hohen Transport-

kosten in Relation zur Wertigkeit der Primärbaustoffe, wie beispielsweise Sand und Kies oder auch Zement. 

Die Märkte sind folglich stark regional. Grenzüberschreitender Handel findet nur in Grenzgebieten statt, wie 

z. B. zwischen Nordrhein-Westfalen (NRW) und Belgien bzw. den Niederlanden.18 Darauf hätte die vorge-

schlagene Besteuerung nach ersten Einschätzungen keine größeren Auswirkungen (FÖS et al. 2021a).19 

Eine EU-weite Lösung würde hier weiter Abhilfe schaffen. 

Die vorgeschlagene Steuer würde bei den Unternehmen im Sektor Steine und Erden ansetzen. Zusammen 

mit den Baustoffen ist dieser Wirtschafszweig von KMU und größeren Unternehmen geprägt. Kleinere 

 
17 Dabei ist zu berücksichtigen, dass der ökologische Vorteil von Recyclinggesteinskörnung nur bis zu einer bestimmten Transportdistanz 
gegeben ist. 
18 In Ostdeutschland kann davon ausgegangen werden, dass das Substitutionspotenzial im Hochbau durch Recyclinggesteinskörnung 
regional ausgeschöpft werden kann. In NRW bspw. wird die Neubautätigkeit allerdings höher eingeschätzt als die Abrisstätigkeit, wodurch 
regionale Substitution begrenzt ist. 
19 Um EU-rechtskonform keine Formalitäten durch den Grenzübertritt zu bedingen, könnte aufgrund der geringen Bedeutung des interna-
tionalen Handels auf einen Grenzausgleich verzichtet werden (Bsp. Schweden). Alternativ könnten Exporte von der Steuer befreit werden 
und Importe erst beim inländischen Weiterverkauf besteuert werden (Bsp. Dänemark und Großbritannien).  
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Unternehmen finden sich vermehrt in der direkten Rohstoffgewinnung. Größere KMU und große Unterneh-

men konzentrieren sich in den kapitalintensiveren Bereichen, wie der Zement- und Gipsherstellung (bbs 

2021). Die Mengensteuer wirkt auf alle Unternehmen gleich, sofern nicht davon auszugehen ist, dass 

größere Unternehmen eine höhere Marge erzielen bzw. sie die Steuer besser auf ihre Abnehmer:innen über-

tragen können.  

Durch Weitergabe der Steuer sind nicht nur Unternehmen im Bergbau betroffen, sondern auch in der ge-

samten Wertschöpfungskette. Die Nachfrageverschiebungen führen zu strukturellem Wandel (siehe dazu 

auch Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Im Bergbau, Teilen des verarbei-

tenden Gewerbes und im Bausektor wird ein Rückgang der Bruttowertschöpfung erwartet. Dies wird zumin-

dest teilweise durch Steigerungen in der Forst- und Holzwirtschaft sowie dem Bereich Abfall und Sekundär-

rohstoffe oder auch den sonstigen Dienstleistungen ausgeglichen.20 So entstehen auch Chancen für neue 

und nachhaltige Produkte und Geschäftsmodelle, die unter heutigen Bedingungen benachteiligt werden. 

4.2. Entlastungen als letztes Mittel und an Verpflichtungen geknüpft 
Entlastungen wirken gegen die Lenkung hin zur nachhaltigen Transformation. Werden zu großzügig Entlas-

tungen gewährleistet, weil die internationale Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr scheint (für Details, siehe Text-

box zum Beihilferecht in Abschnitt 4.4), kann dies langfristig zu gravierenden Wettbewerbsnachteilen führen 

und damit auch die öffentlichen Finanzen in der Zukunft überstrapazieren.  

Die bestehenden Ausnahmeregelungen sollten also nicht primär dahingehend reformiert werden, dass KMU 

mehr oder leichter Ausnahmen in Anspruch nehmen können. Vielmehr sollten sie: 

• harmonisiert werden, vorzugsweise Strom- und Energiesteuer analog zu BECV (insb. bzgl. der An-

tragsberechtigung, siehe Abschnitt 2.1 für Details); 

 

• abgestuft werden abhängig von der internationalen Wettbewerbsgefährdung21 (nicht allein von der Ener-

gieintensität, siehe Abschnitt 2.1); 

 

• an Gegenleistungen geknüpft werden, sodass die Lenkungswirkung durch Energie- und Klimaschutz-

maßnahmen, die insbesondere auch für KMU umsetzbar sind, erhalten bleibt (zur Relevanz von Maß-

nahmen neben reinen Investitionen, siehe bspw. FÖS et al. 2021a); 

 

• Entlastungen ausschließlich in Form von Investitionszulagen für Energie- und Klimaschutzmaßnah-

men gewähren (siehe dazu auch die Selbstverpflichtungsbeispiele in Abschnitt 3.2); 

 

• flankiert sein mit Innovationsförderung – insbesondere für KMU gerichtet –, um so die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten.22 

Am Beispiel der Gegenleistung Energie- und Umweltmanagementsysteme (EMS und UMS) wollen wir darle-

gen, warum es bereits kurzfristig wichtig ist, KMU nicht von Gegenleistungen auszuschließen. Die Einfüh-

rung und Aufrechterhaltung von EMS und UMS sind mit personellem und bürokratischem Aufwand 

 
20 Bis zum Jahr 2050 wird ein Gesamtrückgang an Bruttowertschöpfung von ca. 550 Mio. Euro erwartet, die größten Verluste stammen 
aus dem Bausektor (ca. 800 Mio. Euro). Analog bzgl. Beschäftigung: -2,6 Tsd. Beschäftigte gesamt, –8 Tsd. im Bau. 
21 Dazu sei angemerkt, dass Unternehmen ihre Standorte nicht nur nach der Höhe der Steuerlast wählen. Faktoren, wie Personal, Infra-
struktur und politische Stabilität können stark ins Gewicht fallen (siehe bspw. Clausing 2018). Laut Weltbank gibt es bspw. kaum Hinweise 
auf kurzfristige Wettbewerbsvorteile oder Produktions- bzw. Investitionsverlagerungen durch CO2-Bepreisung (World Bank Group 2019). 
Solche negativen Effekte sind tendenziell bei energieintensiven Unternehmen des produzierenden Gewerbes zu erwarten (Bijnens et al. 
2021). Dabei scheint allerdings eine entscheidende Rolle zu spielen, ob das Unternehmen groß ist und bereits über internationale Stand-
orte verfügt (Marin/Vona 2019). 
22 Für Details zum Zusammenhang zwischen Innovation und internationaler Wettbewerbsfähigkeit siehe bspw. Deutscher Bundestag 
(2022). 
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verbunden. Deshalb scheint es sinnvoll, kleineren Unternehmen Entlastungen auch mit einfachen umsetzba-

ren Optionen zu ermöglichen, wie dies z. B. im Rahmen der BECV-Gegenleistungen geschieht (§ 10 BECV). 

Aus verschiedenen Gründen scheint es jedoch nicht sinnvoll, diese Ausnahmeregelungen auszuweiten. 

Sonst könnte die Zukunftsfähigkeit von KMU in Gefahr geraten.  

Auch wenn Unternehmen mit unter 500 Mitarbeitenden bisher nicht von den Berichtspflichten nach der Cor-

porate Sustainability Reporting Directive der EU oder der EU-Taxonomie betroffen sind, ist es notwendig, 

dass sie bereits jetzt die Grundsteine legen, um beispielsweise Daten zu ihrer Energieeffizienz erheben zu 

können (Deutscher Industrie- und Handelskammertag, DIHK 2022). Das Etablieren von EMS und UMS kön-

nen für die Identifikation von Einsparpotentialen und der systematischen Erfassung von Umweltdaten eine 

solche Grundlage darstellen. 

Der Grund ist, dass die Verfügbarkeit dieser Daten und der Nachweis von Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-

aktivitäten nicht erst relevant werden, wenn diese gesetzlich gefordert werden. Auch von Seiten der Abneh-

mer:innen und potenzieller Geldgeber:innen werden diese zunehmend zur Voraussetzung für Aufträge bzw. 

Investitionen. Dies liegt einerseits an den Berichtsplichten und Lieferkettengesetzen für größere Unterneh-

men. Andererseits spielt Green Finance eine immer wichtigere Rolle für Privatanleger:innen, sodass auch 

KMU ihre nachhaltigen Aktivitäten nachweisen können sollten. Wenn KMU und große Unternehmen auf die-

ser Ebene kontinuierlich unterschiedlich stark gefordert werden, verstärkt sich das Ungleichgewicht langfris-

tig von einem Informationsnachteil hin zu einem Wettbewerbs- und Kapitalflussnachteil. 

4.3. Förderung nachhaltiger Investitionen insbesondere für KMU 
Auch ohne Anknüpfung an Entlastungen wäre eine steuerliche Förderung für Energie- und Klimaschutzmaß-

nahmen sinnvoll. Dadurch könnten bestehende und geplante Förderprogramme ergänzt werden. Der indi-

rekte Charakter des Instruments ermöglicht einen Fokus auf KMU: geringer bürokratischer Aufwand und – je 

nach Ausgestaltung – auch Planungssicherheit und Flexibilität (siehe dazu auch die Ausführungen in Ab-

schnitt 2.3). 

In Deutschland ist beispielsweise momentan eine beschleunigte steuerliche Abschreibung für Investitionen 

in Klimaschutz und Digitalisierung in Planung. Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung ist die sogenannte 

Superabschreibung als Investitionsprämie für Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter aufgeführt. Details 

zu ihrer Ausgestaltung, beispielswiese zu einer Deckelung, die den Fokus ihres Nutzens eher auf KMU aus-

richten würde, sind noch nicht bekannt (SPD et al. 2021). 

Ein weiteres konkretes Beispiel wäre die steuerliche Förderung für betriebliches Ressourcenmanagement 

durch UMS. Diese werden bereits seit den 1990er-Jahren entwickelt und stellen einen wichtigen Baustein 

beim Ressourcenschutz dar (für Details, siehe auch Abschnitt 2.2) (FÖS et al. 2021b). Eine solche Förde-

rung wird zur Illustration in der folgenden Textbox ausführlicher beschrieben – wiederum auch mit Blick auf 

KMU. In der italienischen Region Toskana gab es bereits eine solche Förderung im Rahmen des EU-Förder-

projekts BRAVE (siehe Abschnitt 3.2 für Details). 

Die steuerliche Förderung von UMS könnte an einer (noch einzuführenden) Primärbaustoffsteuer anset-

zen – analog zu den Regelungen des Spitzenausgleichs bei der Stromsteuer (siehe Abschnitt 2.1.1). Damit 

wäre bereits der Fokus auf das produzierende Gewerbe gesetzt. Alternativ könnte sie auch an der Energie- 

und Stromsteuer oder auch allgemein an der Lohnsteuer ansetzen (FÖS et al. 2021a).  

Gemessen an der Zielgenauigkeit, der politischen und administrativen Umsetzbarkeit, der sozialen Wirkung 

sowie der Anreiz- und Haushaltswirkung scheint die Lohnsteuer der vielversprechendste Ansatz zu sein. 

Eine Einbehaltung wäre unkompliziert. Zudem könnte auf Erfahrungen aufgebaut werden (bspw. 
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Reedereien). Auch für KMU (insb. im produzierenden Gewerbe) scheint es bei den Lohnsteuerzahlungen 

ausreichend Spielraum für eine Förderung zu geben (für Details, siehe Tabelle 14 bis 16 in FÖS et al. 

2021a).23   

Da die EMAS-Kosten (Zertifizierung und Aufrechterhaltung), aber auch die Lohnkosten grundsätzlich mit der 

Unternehmensgröße steigen, könnte die Förderung einem fixen prozentualen Wert entsprechen – laut Vor-

schlag 5 Prozent der Lohnsteuerlast. Die Förderung würde damit auch bei steigenden Löhnen nicht abneh-

men. Eine Unter- und Obergrenze sollten eingeführt werden. Dadurch entstehen Anreize auch für kleine 

Unternehmen mit geringen Lohnzahlungen. Gleichzeitig wird eine übermäßige Förderung großer Unterneh-

men ausgeschlossen und auch die Mindereinnahmen des Staates begrenzt. Die Förderung könnte zwischen 

10 und 30 Tsd. Euro pro Jahr begrenzt werden. Denkbar wäre auch ein zweistufiges System mit höheren 

Grenzen für die Einführung und niedrigeren für die Aufrechterhaltung, da die Einführungskosten die Auf-

rechterhaltungskosten in der Regel übersteigen. Alternativ wäre auch eine nach Unternehmensgröße ge-

staffelte Lohnsteuerentlastung denkbar und nach erster rechtlicher Einschätzung auch verfassungs- und 

EU-rechtlich möglich (FÖS et al. 2021a). 

Die Verknüpfung der Förderung mit flankierenden Maßnahmen scheint sinnvoll zu sein. Diese könnten bei-

spielsweise die Kopplung an Effizienzziele und die konkrete Umsetzung von Maßnahmen sein, oder auch 

die zeitliche Befristung der Förderung in Verbindung mit Überprüfungen. Zudem könnten zusätzliche Auf-

schläge für teurere und gleichzeitig umfassendere UMS, wie EMAS, gewährt werden. Der Fokus könnte auf 

Sektoren mit hohem Ressourceneinsparpotenzial, wie im produzierenden Gewerbe, gelegt werden. Weitere 

Analysen, um die Branchen mit den höchsten Einsparpotenzialen für eine Fokussierung der Förderung zu 

identifizieren, scheinen dabei sinnvoll (FÖS et al. 2021a).  

Die Förderung könnte auch bezüglich des UMS selbst nach der Unternehmensgröße gestaffelt werden. 

Analog zum Spitzenausgleich (siehe Abschnitt 2.1 für Details) könnten bei kleineren Unternehmen auch we-

niger umfangreiche UMS gefördert werden. Ein Beispiel für ein UMS mit geringeren Anforderungen und 

Standardisierungsgraden wäre ÖKOPROFIT, was in Kooperation deutscher Kommunen und Unternehmen 

entwickelt wurde und das Ziel hat, regionale Netzwerke für unternehmerischen Umweltschutz aufzubauen 

(FÖS et al. 2021b). 

Da neben den Kosten auch die momentan noch geringen wirtschaftlichen Vorteile als Hemmnis gelten, ist 

eine umfangreiche Kreislaufwirtschaftsstrategie notwendig. Weitere fiskalische Instrumente könnten dabei 

beispielsweise eine Verfüllsteuer und die Mehrwertsteuersenkung für ressourceneffiziente Produkte sein, 

aber auch ein Pfandsystem für Elektro- und Elektronikkleingeräte sowie eine europäische Produktressour-

censteuer (FÖS et al. 2021a). Zusätzlich dazu ist auch der Abbau ineffizienter Subventionen relevant (BMU 

2020). 

Auch wird geschätzt, dass die steuerliche Förderung von UMS zu deutlich mehr Investitionen und zu Ma-

terialeinsparungen führt. Die geförderten UMS führen (insb. im produzierenden Gewerbe) zu geringeren 

Produktions- und Entsorgungskosten. Dabei werden die Unternehmen in ihrer Innovationskraft gestärkt – ein 

weiteres Potenzial für die nachhaltige Transformation (FÖS et al. 2021a). 

Laut Schätzungen könnte eine steuerliche Förderung von Ressourceneffizienz dazu führen, dass absolut 

deutlich mehr KMU ein UMS einführen als große Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitenden (FÖS 

et al. 2021a). Ob dies auch relativ – also im Verhältnis zur Anzahl der Unternehmen in den verschiedenen 

Größenklassen – zutrifft, wird von der konkreten Ausgestaltung abhängen (siehe auch Abschnitt 2.1.1).  

Die vorgeschlagene Förderung könnte also gut auf KMU-spezifische Bedürfnisse zugeschnitten werden. 

Sowohl eine Unter- und Obergrenze als auch eine nach Unternehmensgröße gestaffelte 

 
23 Grundsätzlich könnte auch die Möglichkeit einer Auszahlung geprüft werden, falls die Förderung die Steuerlast überschreitet – analog 
zur Forschungszulage, siehe Abschnitt 2.3 
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Lohnsteuerentlastung eigenen sich grundsätzlich dafür. Zudem wäre die Förderung niedrigschwelligerer 

UMS für kleinere Unternehmen denkbar (siehe dazu auch die Ausführungen in Abschnitt 4.1.2) (FÖS et al. 

2021b).  

4.4. Forschungszulage auf Nachhaltigkeit und KMU zuschneiden 
Grundsätzlich verfolgt die bestehende Forschungszulage richtige Absichten. Sie sollte allerdings noch ziel-

genauer auf KMU ausgerichtet werden. Zudem sollte sie FuE-Vorhaben mit Bezug zur nachhaltigen Trans-

formation fördern – und zwar ausschließlich oder zumindest stärker.  

Auch wenn der Großteil der Gesellschaft die Relevanz von Klima- und Umweltschutz nachvollziehen kann, 

scheint es für Unternehmen nach wie vor mehrere andere Prioritäten als die nachhaltige Transformation zu 

geben. Führend dabei sind der Fachkräftemangel und die Digitalisierung. Je kleiner ein Unternehmen ist, 

desto weniger prioritär werden die knappen finanziellen Ressourcen für mehr Nachhaltigkeit verwendet (IfM 

Bonn 2022). Ein Fokus der Zulage auf FuE mit Nachhaltigkeitsbezug könnte zusätzliche Anreize schaffen, 

die Ressourcen in die Transformation zu lenken. Ein Beispiel für einen solchen Fokus bei der steuerlichen 

Forschungsförderung findet sich in Belgien. Dort müssen sich die Unternehmen zertifizieren lassen, ob das 

FuE-Vorhaben negative Umweltwirkungen reduzieren kann (siehe Abschnitt 3.2). Ein Fokus auf Nachhaltig-

keit würde auch den Forderungen nach mehr Missionsorientierung in der Innovationspolitik nachkommen 

(Sachverständigenrat Wirtschaft 2020).24  

Eine Beschränkung auf KMU könnte unter anderem damit begründet werden, dass diese in der Regel – trotz 

gezielter Programme – weniger von direkten Fördermitteln profitieren als große Unternehmen. Wichtiger 

scheint jedoch die Beschränkung finanzieller Ressourcen kleinerer Unternehmen.25 Das ZEW (2017) be-

gründet die Legitimität gezielter steuerlicher Entlastungen von KMU schließlich mit ihrer zentralen sozioöko-

nomischen Rolle: Sie seien „justified by wider social issues“ (S. 53). Zu beachten sei aber bei einer Be-

schränkung, dass diese nicht mehr Bürokratie verursacht. Auch der Sachverständigenrat Wirtschaft hält zu-

mindest eine Staffelung für sinnvoller als die Erhöhung der Bemessungsgrundlage als Teil des Corona-Hilfs-

pakets (siehe Abschnitt 2.3). Eine Beschränkung oder Staffelung kann grundsätzlich dank der Allgemeinen 

Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) beihilferechtlich konform umgesetzt werden (siehe folgende Text-

box für Details). Ein Beispiel für eine Staffelung findet sich in Süditalien, in Großbritannien werden aus-

schließlich KMU gefördert (siehe Abschnitt 3.2 für Details). 

Mit Fokus auf KMU könnte die Zulage zudem ausgeweitet werden. Eine Ausweitung hält auch der Sachver-

ständigenrat Wirtschaft für sinnvoll, um private Investitionen und das Innovationspotenzial weiter zu stärken 

(Sachverständigenrat Wirtschaft 2020) 

Exkurs: Beihilferecht 

Will der Gesetzgeber Förderungen oder Ausnahmen für Unternehmen beschließen, muss er dabei das eu-

ropäische Beihilferecht berücksichtigen. 

Laut Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) spricht man dann von einer Beihilfe, 

wenn eine Maßnahme aus staatlichen Mitteln erfolgt, sie eine begünstigende Wirkung hat, eine selektive Be-

günstigung einer oder mehrerer Unternehmen zur Folge hat, eine potenzielle Wettbewerbsverzerrung dar-

stellt und Potenzial hat, den grenzüberschreitenden Handel zu beeinträchtigen (Art. 107 Abs. 1 AEUV). 

 
24 Für eine allgemeinere Einführung in missionsorientierte Innovationspolitik, siehe bspw. Bertelsmann Stiftung (2021). 
25 Dabei ist zu berücksichtigen, dass auf Empfehlung der Europäischen Kommission verbundene Unternehmen nicht als KMU betrachtet 
werden (Europäische Kommission 2003). Dieser Empfehlung wurde in der Studie des ZEW (2017) nachgekommen. 
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Bei einer Maßnahme, wie einer Steuervergünstigung wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass alle Kri-

terien kumulativ erfüllt sind und sie als Beihilfe anzusehen ist (PwC 2016a). 

Um eine Maßnahme oder ein Instrument, welche als Beihilfe gelten, trotzdem einzuführen, muss es dafür 

einen spezifischen Ausnahmegrund in der AGVO geben oder es muss eine Genehmigung durch die Europä-

ische Kommission erteilt werden (PwC 2016a). 

Die AGVO beinhaltet eine Reihe von Fällen, die mit der Funktionsweise des Europäischen Binnenmarkt 

pauschal vereinbar sind. Mitgliedstaaten dürfen Gruppen, die in AGVO genannt sind, unterstützen ohne die 

Kommission zu notifizieren (Art 107 Abs. 2 AEUV). 

Unter anderem werden durch die AGVO KMU bessergestellt. Die AGVO erlaubt unter anderem erweiterte 

Fördermöglichkeiten in Form von Investitionshilfen für die KMU (Art. 17 AGVO). Bei nicht-KMU-Akteuren 

müssen diese an einen definierten Zweck gebunden sein, wie beispielsweise Breitbandinfrastrukturprojekte 

oder Kraft-Wärme-Kopplung (PwC 2016a). 

Darüber hinaus dürfen KMU auch Beihilfen für u. a. externe Beratungsdienstleistungen (Art. 18 AGVO) 

und die Teilnahme an Messen (Art. 19 AGVO) gewährt werden. Damit sollen KMU die Möglichkeit bekom-

men, beispielsweise Informationen über Innovationen zu gewinnen und neue Märkte zu erschließen. 

Außerdem dürfen Mitgliedsstaaten KMU bei der Risikofinanzierung (Art. 21 AGVO), der Unternehmens-

neugründung (Art. 22 AGVO) und der Nutzung spezialisierten Handelsplattformen (Art 23. AGVO) unterstüt-

zen. 

Beihilfen für FuE (Art. 25 AGVO) und Innovationsbeihilfen (Art. 28 AGVO) für KMU dürfen ebenfalls ohne 

Notifizierung gewährt werden. 

Die spezifischen beihilfefähigen Kosten sind in den verschiedenen Fällen jeweils bestimmt. Grundsätzlich 

darf die Beihilfeintensität für KMU 50 Prozent nicht überschreiten. Bei vergleichbaren Beihilfen für nicht-

KMU-Akteure ist die erlaubte Beihilfeintensität oft niedriger. 

Ist eine Beihilfe nicht auf Grundlage der AGVO genehmigt, muss der Mitgliedstaat die Beihilfe bei der Kom-

mission notifizieren und diese genehmigen lassen (Art. 107 Abs. 3 AEUV). 

Die Genehmigung durch die Kommission liegt rechtlich im Ermessensspielraum der Kommission. Diese 

wiegt dabei zwischen den Förderzielen und der Implikation für den Binnenmarkt ab. 

Die Förderung von KMU kann dabei als Förderung gewisser Wirtschaftszweige und Wirtschaftsgebiete (Art 

107 Abs. 3 (c)) berücksichtigt werden. 

Eine Beihilfe wird dann durch die Kommission genehmigt, wenn die Maßnahme erforderlich und geeignet ist, 

das entsprechende Förderungsziel zu erreichen und die potenziellen negativen Auswirkungen verhältnismä-

ßig zum Förderziel sind (PwC 2016b). 

Die Leitlinien für staatliche Klima-, Umwelt- und Energiebeihilfen (KUEBLL) geben der Kommission da-

bei im Genehmigungsprozess einen selbstbindenden Rahmen. 

Beihilfen für die Ermäßigung von Umweltsteuern müssen gemäß der KUEBLL so ausgestaltet sein, dass 

sie nur den Unternehmen zugutekommen, welche ihre Tätigkeiten ohne Ermäßigung nicht ausüben könne. 

Zudem muss der Mitgliedstaat nachweisen, dass die Ermäßigung nicht zu einer Kompromittierung des Um-

weltschutzniveaus führt (Rn. 295 KUEBLL). Seit der Reform der Leitlinien zum Jahresbeginn 2022 wurde 

dieses Kriterium verschärft und Ermäßigungen dürfen nur solchen Sektoren gewährt werden, welche auf 

Grund ihres Wettbewerbs besonders betroffen sind. Diese sind im Anhang der KUEBLL definiert. 
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4.5. Exkurs Verkehrssektor 
Die verschiedenen Wirkkanäle des fiskalischen Rahmens auf deutsche KMU lassen sich am Beispiel des 

Verkehrssektors veranschaulichen und exemplarisch darlegen. Zur Strukturierung unterscheiden wir dabei 

zwischen KMU, die von den zentralen klimapolitischen Steuerinstrumenten im Verkehr (insb. BEHG, Lkw-

Maut, Energiesteuer, Kfz-Steuer) 

• in ihrem Kerngeschäft direkt betroffen sind (z. B. Gütertransport, Logistik, Personenverkehr); 

 

• im generellen Betrieb direkt betroffen sind (alle KMU mit Fahrzeugflotte, insbesondere z. B. Vertrieb, 

Pflege) 

 

• in ihrem Kerngeschäft indirekt betroffen sind (z. B. Zulieferer der Automobilindustrie, Instandhaltungs-

industrie). 

4.5.1. Im Kerngeschäft direkt betroffene KMU 

Zu den im Kerngeschäft direkt betroffenen KMU gehören insbesondere Transport- und Logistikunterneh-

men sowie im Personenverkehr tätige Unternehmen (z. B. Bus- und Taxigewerbe). Für diese Unternehmen 

bedeutet der Strukturwandel in erster Linie einen Antriebswechsel der kompletten Flotte (größtenteils Elektri-

fizierung). Ihre Betriebskosten sind direkt abhängig von Steuern und steuerähnlichen Instrumenten wie Ener-

giesteuer auf Kraftstoffe, Lkw-Maut, Kfz-Steuer und dem BEHG sowie Fördermaßnahmen im Bereich der 

Ladeinfrastruktur und Elektrifizierung der Fahrzeugflotte. Der Steuervorteil des Diesels gegenüber Benzin 

(Energiesteuer) spielt eine wichtige Rolle, weil Diesel in diesen Bereichen der immer noch vorherrschende 

Kraftstoff ist. Auch die steuerlichen Regelungen zu Abschreibungen und Absetzbarkeit von Fahrzeugkosten 

sind für ihre Investitionsentscheidungen relevant. Der Staat verfügt somit über einen breiten Mix an Instru-

menten, mit denen er klimapolitische Positiv- und Negativanreize setzen kann. 

Die Relevanz der verschiedenen Instrumente mit Blick auf die Antriebswende lässt sich an den Gesamtbe-

triebskosten (Total Costs of Ownership) verdeutlichen. Elektro-Lkw beispielsweise sind über eine Haltedauer 

von fünf Jahren teurer als vergleichbare Diesel-Lkw. Dank staatlicher Eingriffe (Kaufprämien und Ausnah-

men von Lkw-Maut und Kfz-Steuer) sind sie aber bereits heute günstiger (International Council on Clean 

Transportation, ICCT 2021). Ein Kostenvorteil für Elektro-Lkw könnte aber auch erzielt werden, in dem das 

Dieselprivileg abgebaut, der CO₂-Preis im BEHG erhöht oder die geplante CO₂-Differenzierung der Lkw-

Maut umgesetzt würde. Ähnliches gilt für E-Pkw (siehe z. B. Agora Verkehrswende 2021; FÖS 2019). 

Ein Umschwenken von der derzeitigen Förderpolitik zu mehr fordernden Maßnahmen ist aus finanzpoliti-

scher Sicht erforderlich. Lkw-Maut und Kfz-Steuer sind zentrale Instrumente der Verkehrsinfrastrukturfinan-

zierung, so dass Ausnahmen für E-Fahrzeuge langfristig nicht tragfähig sind (siehe z. B. FÖS et al. 2021b). 

Mit Blick auf den internationalen Wettbewerb ist die Lkw-Maut ein besonders geeignetes Instrument. Auf-

grund der großen Reichweite von Lkw können ausländische Lkw, ohne Tanken zu müssen, quer durch 

Deutschland fahren. Damit können sie durch Tanken im Ausland Energiesteuer und BEHG in Deutschland 

umgehen und damit einen Kostenvorteil gegenüber hiesigen Logistikunternehmen erlangen. Die Lkw-Maut 

hingegen wird für jeden in Deutschland zurückgelegten Kilometer erhoben und so kann nicht umgangen wer-

den. Deshalb spricht sich selbst die deutsche Logistikbranche für die geplante CO₂-Komponente der Maut 

aus, deren Ausgestaltung auf EU-Ebene festgelegt ist. Gleichzeitig müsste aber die deutsche Logistikbran-

che von den Abgaben im Rahmen des BEHG ausgenommen werden, um eine Doppelbelastung aufgrund 

der CO₂-Komponente der Maut zu vermeiden (Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung, 

BGL 2019; BGL 2020). Ausnahmeregelungen sollten aber genau geprüft und dabei auf ein konsistentes Zu-

sammenspiel der Instrumente geachtet werden (FÖS 2021b). 
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Der Strukturwandel der direkt betroffenen KMU kann durch die öffentliche Hand begleitet werden, in dem 

der Ausstieg aus dem Verbrenner finanziell noch stärker angereizt und gleichzeitig die Elektrifizierung der 

Flotten gefördert wird. So werden bereits heute die Einnahmen aus Lkw-Maut und BEHG auch zu solchen 

Zwecken verwendet. 

4.5.2. Im generellen Betrieb direkt betroffene KMU 

Zu den im generellen Betrieb direkt betroffenen KMU gehören alle KMU mit Fahrzeugen im Unterneh-

mensbesitz. Wie für die erste Gruppe bedeutet der Strukturwandel im Verkehrssektor auch für sie eine Um-

stellung ihrer Fahrzeugflotten. Ihre Betriebskosten sind von den wesentlichen Instrumenten im Verkehr also 

ebenso direkt betroffen, aber in der Regel in deutlich geringerem Umfang. Innerhalb dieser Gruppe hervor-

stechen könnten Unternehmen mit großem Flottenbestand und/oder hoher Fahrleistung. 

Ein Blick auf die deutsche Kfz-Flotte gibt eine erste Vor-stellung von der Größenordnung der Herausforde-

rungen. Von den 54 Mio. Kfz in Deutschland befinden sich 8,66 Mio. (16 Prozent) in gewerblicher Hand, da-

runter 5,2 Mio. Pkw und rund 3 Mio. Lkw und Zugmaschinen (KBA 2021). Inner-halb der gewerblichen Flotte 

befinden sich etwas mehr als 20 Prozent aller Kfz im Besitz von Unternehmen des ver-arbeitenden und pro-

duzierenden Gewerbes. 

Mit rund 2,36 Mio. gewerblichen Pkw-Neuzulassungen im Jahr 2021 (KBA 2022b) kann der Bestand von 

rund 5,2 Mio. theoretisch in rund drei Jahren vollständig erneuert werden. Für Lkw, Zugmaschinen und 

Omnibusse sind diese rechnerischen Werte deutlich höher (acht bis 33 Jahre), so dass Planbarkeit und In-

vestitionssicherheit eine größere Relevanz für die Kaufentscheidung haben. Auch haben steuerliche An-

reize, die am Verbrauch ansetzen (bspw. Lkw-Maut, Energiesteuer, BEHG), einen größeren Einfluss, da 

diese Fahrzeuge meist deutlich höhere Laufleistungen haben. 

Der schnelle Durchlauf bei gewerblichen Pkw hat eine große Bedeutung für die Elektrifizierung der priva-

ten Pkw-Flotte. Über 65 Prozent aller Pkw werden zunächst gewerblich zugelassen (KBA 2022b)26 und ge-

hen nach kurzer Haltedauer über den Gebrauchtwagenmarkt in privaten Besitz über. Die wenigsten Haus-

halte kaufen Neufahrzeuge. Die Elektrifizierung der privaten Pkw-Flotte kann also über die gewerblichen 

Neuzulassungen deutlich beschleunigt werden. 

Wie in der ersten Gruppe kann der Strukturwandel durch die öffentliche Hand begleitet werden, in dem der 

Ausstieg aus dem Verbrenner finanziell noch stärker angereizt und gleichzeitig die Elektrifizierung der Flot-

ten gefördert wird. Bei Pkw ist die besondere Bedeutung für den Gebrauchtwagenmarkt und die Elektrifizie-

rung der privaten Flotten zu berücksichtigen. Die Kaufentscheidung zugunsten eines E-Pkw hängt vor allem 

von Kaufprämien, der Dienstwagenbesteuerung und dem Angebot an Ladeinfra-struktur ab. BEHG und 

Stromsteuer sind weniger relevant (FÖS 2022c). Für Lkw, Busse etc., die meist eine deutlich höhere Lauf-

leistung aufweisen, sind solche Anreize, die an den laufenden Kosten ansetzen, gewichtiger für die Kaufent-

scheidung. Um diese berücksichtigen zu können, sollte der politische Rahmen für die Unternehmen planbar 

und langfristig klar sein. 

4.5.3. Im Kerngeschäft indirekt betroffene KMU 

Zu den im Kerngeschäft indirekt betroffenen KMU gehören insbesondere Zulieferer der Automobilindust-

rie. Ihre Betriebskosten sind von den wesentlichen Instrumenten im Verkehr nicht direkt betroffen, jedoch 

wirkt sich die Antriebswende oft mittelbar auf ihr Kerngeschäft aus. Für diese Unternehmen kann der Struk-

turwandel (allen voran die Elektrifizierung) bedeuten, dass Geschäftsfelder langfristig geschlossen, neue 

Marktsegmente erschlossen oder Produktionsprozesse umgestellt werden müssen. Für sie beeinflussen sich 

„Klimaziele und Marktchancen […] wechselseitig“ (Sachverständigenrat Wirtschaft 2020): Mit dem 

 
26 Eine Differenzierung nach Größe der Unternehmen liegt nicht vor. 
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Ambitionsniveau der Ziele steigen sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen. Mit klimapolitischen 

Vorgaben und Instrumenten kann der Staat hier für mehr Planbarkeit und Investitionssicherheit sorgen. 

Im gesamten deutschen Mobilitätssektor sind rund 1,7 Mio. Menschen beschäftigt (BCG/Agora Verkehrs-

wende 2021): darunter 470 Tsd. bei den Automobilherstellern, 250 Tsd. bei antriebsstrangfokussierten Zulie-

ferern, 525 Tsd. bei antriebsstrangunabhängigen Zulieferern, 210 Tsd. in Wartung und Instandhaltung sowie 

235 Tsd. in den angrenzenden Industrien (insbesondere Anlagenbau und Dienstleistungen). 

Aufgrund der Elektrifizierung ist mit großen Verschiebungen zu rechnen. Elektromotoren sind in der Her-

stellung weniger komplex und arbeitsintensiv als Verbrennungsmotoren; dafür wird mehr Wertschöpfung in 

der Batterieproduktion stattfinden (Sachverständigenrat Wirtschaft 2020). Insgesamt könnte die Beschäfti-

gung dabei konstant bleiben (BCG/Agora Verkehrswende 2021). Von den Verschiebungen negativ betroffen 

wären gemäß BCG/Agora Verkehrswende (2021) die Automobilhersteller (-70 Tsd. Arbeitsplätze bis 2030), 

antriebsstrangfokussierte Zulieferer (bis zu -95 Tsd.) sowie die Instandhaltungsindustrie (-15 Tsd.). Einen 

substanziellen Zuwachs an Stellen könnte es hingegen bei Zulieferern antriebsstrangunabhängiger Kompo-

nenten (+95 Tsd.) geben (ebd.). 

Die Zulieferer- und die Instandhaltungsindustrie fallen in die Bereiche verarbeitendes Gewerbe und Handel, 

Instandhaltung und Reparatur von Kfz. Diese werden hinsichtlich der Anzahl an Unternehmen alle von KMU 

dominiert.27 Für diese Analyse besonders relevant sind aber die beiden Zulieferer-Gruppen. Für sie sind die 

Chancen und Herausforderungen des Strukturwandels besonders hoch. Das schlägt sich auch deutlich 

in den prognostizierten Beschäftigungsgewinnen und -verlusten weiter oben nieder. Eine große Herausfor-

derung insgesamt wird sein, die zukunftsfähigen Bereiche in Deutschland zu halten bzw. hier aufzubauen 

und im Wettbewerb mit anderen Ländern das Tempo halten zu können. 

Der Strukturwandel der indirekt betroffenen KMU kann durch die öffentliche Hand begleitet werden, in dem 

die heimische Nachfrage der ersten beiden Gruppen gestärkt wird, so dass ein verlässlicher Absatzmarkt 

entsteht. Insofern haben auch die erwähnten Steuerinstrumente einen wichtigen, aber indirekten Einfluss. 

Darüber hinaus ist ein verlässlicher politischer Rahmen essenziell, um Planbarkeit zu gewährleisten – das 

betrifft sowohl den Hochlauf der Zukunftsmärkte als auch das absehbare Ende einiger Bereiche. 

  

 
27 Siehe Destatis (2022). Dabei ist zu beachten, dass große Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden hinsichtlich der Anzahl an Mitarbeitenden 
(knapp 60 bzw. 40 Prozent) und der Umsätze (knapp 80 bzw. 60 Prozent) dominieren. 
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5. Fazit 
 

In der vorliegenden Analyse haben wir die Ausrichtung fiskalischer Instrumente auf KMU-Bedürfnisse bei 

der nachhaltigen Transformation in wesentlichen Bereichen geprüft: den Energieverbrauch, die Res-

sourcennutzung und die Innovationsfähigkeit. Darüber hinaus haben wir betrachtet, inwiefern entspre-

chende Instrumente im EU-Ausland auf die nachhaltige Transformation des Mittelstands ausgerichtet 

sind.  

Basierend auf diesen Erkenntnissen lassen sich Anpassungsvorschläge für eine neue Mittelstandspoli-

tik in Bezug auf Steuern und Subventionen ableiten. Im Wesentlichen lässt dies die folgenden Empfehlun-

gen zu: 

• Damit insbesondere KMU die nachhaltige Transformation gelingen kann, braucht es einen starken Rah-

men und Kosteninternalisierung als klare Preissignale für eine stärkere Lenkungswirkung. 

 

• Entlastungen sollten der Lenkungswirkung nur entgegenlaufen, wo dies unausweichlich ist, um kurz-

fristig gravierende internationale Wettbewerbsnachteile für KMU zu vermeiden. Werden sie gewährt, 

sollten sie an Verpflichtungen geknüpft werden, die vor allem KMU bei der nachhaltigen Transformation 

helfen. Die Ausnahmeregelungen sollten KMU auch nicht gegenüber größeren Unternehmen benachtei-

ligen – insbesondere mit Blick auf den bürokratischen Aufwand. Auch die Verpflichtungen selbst soll-

ten die Ressourcen der Unternehmen in Abhängigkeit ihrer Größe berücksichtigen. 

 

• Des Weiteren sollten insbesondere KMU auf dem Weg der nachhaltigen Transformation gefördert wer-

den. Dazu bieten sich indirekte Investitions- wie auch Innovationsförderungen an. 

Besonders KMU bewegen sich im Hinblick auf ihre Zukunftsfähigkeit in einem Spannungsfeld aus Nachhal-

tigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Teilhabe. Zielkonflikte zwischen kurzfristigen Entlastungen, die die Len-

kungswirkung hemmen, und langfristiger Überlebensfähigkeit in einer transformierten Wirtschaft sollten bei 

der Entwicklung ökonomischer Instrumente abgewogen werden.  

Blick auf die aktuelle Energiepreiskrise 

Die aktuelle Energiepreiskrise in Folge des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine macht dieses Span-

nungsfeld besonders deutlich: Entlastungen für Unternehmen sind kurzfristig notwendig, um deren Wettbe-

werbsfähigkeit, aber auch schlicht deren Überleben in einer nicht selbst-verschuldeten Notlage zu schützen. 

Die Subventionierung der fossilen Energiepreise hemmt aber gleichzeitig deren Transformation hin zu ei-

ner nachhaltigeren Produktionsweise. Dabei könnten die Auswirkungen der Energiepreiskrise deutlich 

geringer sein: Hätte die Politik den notwendigen Rahmen samt entsprechender Infrastruktur bereits geschaf-

fen, könnte die Wirtschaft bereits viel weiter auf dem Weg der nachhaltigen Transformation sein.  

Vertreter:innen der Wirtschaft stellen Forderungen nach deutlich schnelleren und umfangreicheren Entlas-

tungen für KMU und kritisieren die bisherigen Hilfspakete.28 Die EU-Kommission fordert aktuell das Parla-

ment und den Rat auf, den vorgeschlagenen REPowerEU-Plan zu verabschieden. Dieses Investitionsinstru-

ment soll zusätzliche finanzielle Spielräume für die Mitgliedsstaaten schaffen, auch gezielt KMU in der 

Krise zu unterstützen. Gleichzeitig soll grenzüberschreitend in Infrastruktur, Energieeffizienz und erneuer-

bare Energien investiert werden (Europäische Kommission 2022b). 

 
28 Siehe bspw. Bundesverband mittelständische Wirtschaft – Unternehmerverband Deutschlands (BVMW 2022) oder Verband deutscher 
Unternehmerinnen (VdU 2022). 
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Wie gut helfen die bisherigen und geplanten Maßnahmen den Unternehmen – und insbesondere den KMU – 

durch die Krise? Wie sehr hemmen sie dabei deren nachhaltige Transformation? Diese Fragen können aktu-

ell nicht ausreichend fundiert beantwortet werden. Aktuelle Forschungsarbeiten dazu laufen, weitere wer-

den notwendig sein.29 Auch in der aktuellen Krise zeigt sich, wie wichtig die Ausrichtung der Hilfsmaßnah-

men an längerfristigen Zielen, wie der nachhaltigen Transformation, ist. Es drängt sich auch hier der Leit-

satz unserer Anpassungsvorschläge auf: Fördern und Fordern. Ein Beispiel dafür im Kontext der Corona-

Pandemie ist der Aufbauplan NextGenerationEU. Darin wird neben Digitalisierung und Krisenresilienz expli-

zit auch Klimaschutz gefördert und gefordert – und zwar mit 30 Prozent der gesamten EU-Mittel – einem 

bisherigen Rekordwert (Europäische Kommission 2020b). 

 

  

 
29 Momentan werden diverse Debatten zu den verschiedenen Maßnahmen geführt. Die Maßnahmen müssen allerdings sorgfältig evaluiert 
werden. Wo nicht bereits Daten erhoben wurden, ist dies nur ex-post mit teilweise längerer Zeitverzögerung möglich. Das FÖS arbeitet 
momentan an einer ersten Einordnung verschiedener Entlastungsinstrumente bezüglich deren Transformationsanreize und der zu erwar-
tenden klimapolitischen Folgen. 
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